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Protokoll der Gemeindeversammlung 
 

4. Sitzung vom 13. Dezember 2021 im KUSPO Bruckfeld 
 

Anwesend vom Gemeinderat: Daniel Altermatt, Andreas Knörzer, Jeanne Locher, 
Ursula Lüscher, René Nusch, Dieter Rehmann 

Beisitz: Stefan Friedli, Geschäftsleiter Gemeindeverwaltung 

   

Entschuldigt:  David Meier, Gemeinderat 

Marc O. Bürgi, Gemeindekommission 

Michael Gerber, Gemeindekommission 

Flavia Graber, Gemeindekommission 

Cécile Grüninger-Deiss, Gemeindekommission 

 Adil Koller, Gemeindekommission 

 Miriam Locher, Gemeindekommission 

 Markus Reich, Gemeindekommission 

 Sergio Viva, Gemeindekommission 

 Christian Banga 

Walter Banga 

 Lotti Burger-Galli 

Späteres Eintreffen David Huggel, Gemeindekommission (21.05 h zu TR 3) 

 

Vorsitz: Jeanne Locher-Polier, Gemeindepräsidentin 

Rednerliste: René Nusch, Vizepräsident 

Protokoll: Eva Somalvico 

Stimmenzähler: Sven Mathis, Paul Loeliger, Pierre Galandre 

Dauer der Sitzung: 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr 

 
 
Traktanden 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. September 2021 

2. Aufgaben- und Finanzplan 2022-2026 

3. Budget 2022 

4. Teilrevision Reglement über die Hundehaltung 

5. Verschiedenes 

 
 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier begrüsst die rund 103 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
zur Gemeindeversammlung. Die Medien sind vertreten durch Tobias Gfeller für Wochenblatt Bir-
seck und BaZ sowie Benjamin Wieland für die bz.  

Weiter weist die Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier auf das Covid-19-Sicherheitskonzept hin 
und erläutert, dass damit die Verordnung vom Bund eingehalten werden kann. Sie empfiehlt allen 
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Personen, die sich an diesem Abend auch kurzfristig nicht wohl fühlen, nicht an der Gemeinde-
versammlung teilzunehmen. Anschliessend bedankt sich die Gemeindepräsidentin J. Locher-Po-
lier bei den Anwesenden für das Einhalten der Regeln. 

Beim Eingang wurden Schutzmasken verteilt. Die Gemeindepräsidentin bedankt sich bei den An-
wesenden, dass sie die Maske tragen, da das Tragen der Schutzmasken obligatorisch ist. Die 
Rednerinnen und Redner dürfen jedoch bei einem Wortbegehren die Maske ablegen. 

Weiter stellt die Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier Eva Somalvico als Protokollführerin sowie 
als Unterstützung Colin Etter, Gemeindepolizist, und Sarah Isler sowie Muriel Perret, Kommuni-
kation, vor.  

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier erwähnt die aktuelle Mitteilung des Bundes, gemäss wel-
cher Gemeindeversammlungen abgehalten werden dürfen. 

Weiter gibt die Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier die Entschuldigungen bekannt. 

Als Stimmenzähler werden Sven Mathis, Paul Loeliger und Pierre Galandre bestimmt. 

Die Rednerliste wird von Vizepräsident René Nusch geführt. 

 

Anschliessend informiert die Gemeindepräsidentin, dass die Stimmausweise beim Eingang ein-
gesammelt wurden, wobei es nicht um die Kontaktdaten, sondern um die Stimmberechtigung 
geht. Nichtstimmberechtigte sind dazu aufgefordert, im separaten Bereich Platz nehmen.  

Die Einladungen wurden ordnungsgemäss nach § 55 des Gemeindegesetzes und rechtzeitig ver-
sandt sowie im amtlichen Anzeiger veröffentlicht. Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier gibt die 
weiteren Regeln für den Ablauf der Gemeindeversammlung bekannt.  
 
 
 
 
Traktandum 1 
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. September 2021 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier informiert, dass das Protokoll vom 22. September 2021 im 
Ratschlag ab S. 10 bis S. 46 enthalten ist und erkundigt sich, ob Wortmeldungen zu diesem 
Protokoll erwünscht sind. Da dies nicht der Fall ist, wird über die Genehmigung des Protokolls 
wie folgt abgestimmt: 

://: Das Protokoll vom 22. September 2021 wird mit grossem Mehr und einer Enthaltung ange-
nommen. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bestätigt, dass das Protokoll der Gemeindeversammlung 
vom 22. September 2021 somit genehmigt ist und bedankt sich bei der Verfasserin des Protokolls, 
Eva Somalvico. 
 
 
Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier erkundigt sich, ob es einen Antrag zur Änderung der Rei-
henfolge der Traktanden gibt. Dies ist nicht der Fall. 

://: Die Traktandenliste wird genehmigt. 
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Traktandum 2 

Aufgaben- und Finanzplan 2022-2026 

Gemeinderat Andreas Knörzer informiert über das Traktandum mittels PowerPoint-Präsentation. 
Er bedankt sich ganz herzlich bei Alain Maier, Leiter Finanzen und Steuern, und seinem Team, 
für die sehr gute Arbeit bezüglich der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans 2022-2026 und 
des Budgets 2022. Der Dank richtet sich auch an die Rechnungsprüfungskommission, mit der ein 
sehr konstruktiver Austausch gepflegt wurde sowie auch an die Kolleginnen und Kollegen im 
Gemeinderat für die gute und konstruktive Zusammenarbeit und Unterstützung, dass alle hinter 
den Zahlen gestanden sind.  

Weiter bedankt sich Gemeinderat A. Knörzer bei den Anwesenden, die bereits im Vorfeld der 
Gemeindeversammlung Fragen gestellt haben, sei es genereller Natur oder Detailfragen, was 
sehr hilfreich ist, um den Prozess an der Gemeindeversammlung beschleunigen zu können.  

Der Aufgaben- und Finanzplan gibt den mittelfristigen und breitgefassten Rahmen vor, in dem 
jeweils das erste Jahr das Detailbudget der fünfjährigen Planungsperiode abbildet. Gleichzeitig 
muss man sich an die Vorgaben des gesetzlichen Rahmens halten, die zum Aufgaben- und Fi-
nanzplan und im Anschluss entsprechend zum Budget führen. Wichtig ist dabei auch der Hinweis, 
dass es sich um eine rollende Planung handelt, d. h. der Aufgaben- und Finanzplan wird jährlich 
aktualisiert und ist zusammen mit dem Budget der Gemeindeversammlung zur Kenntnis zu brin-
gen 

Beim Aufgaben- und Finanzplan geht es nicht um "budgetieren", sondern um "planen und erfas-
sen". 

Gemeinderat A. Knörzer erläutert die Legislaturschwerpunkte 2020-2024 und betont, dass der 
Gemeinderat weiterhin eine «nachhaltige Gemeindeentwicklung» in ökologischer, ökonomischer 
und sozialer Hinsicht anstrebt. Dabei handelt es sich um ein abgewogenes Konzept, bei dem es 
sich um eine Balance zwischen diesen drei Faktoren handelt. Dieser Dreiklang ist dem Gemein-
derat sehr wichtig. 

Ein weiterer, sehr wichtiger, Legislaturschwerpunkt ist die Bereinigung des strukturellen Defizits. 
Ein Teil der diesbezüglichen definierten Massnahmen wurde bereits umgesetzt, was zu einem 
späteren Zeitpunkt noch detaillierter erläutert wird. 

Auch wenn die finanziellen Mittel knapp sind, will der Gemeinderat weiterhin an der Stärkung der 
Infrastruktur durch die Investitionstätigkeit weiterarbeiten. Dies ist sehr wichtig, damit München-
stein eine attraktive Gemeinde bleiben kann. Deshalb wird der Freizeitbereich zurzeit ausgebaut, 
was nicht immer einfach ist. Dazu gehören aber auch Investitionen in den Bereichen Bildung, 
Wasser, Strassen etc.  

Bei all diesen Zielen und Massnahmen spielt die Kommunikation eine sehr wichtige Rolle. Auf-
grund der aktuellen Pandemie konnten einige Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Viele 
Anlässe wurden im Kontext der Stabilisierung der Gemeindefinanzen gestrichen. Dies bedeutet 
aber nicht, dass der Gemeinderat keinen Austausch mehr mit der Bevölkerung wünscht. Da sind 
auch andere Formen der Kommunikation möglich. In der Corona-Zeit hat man gelernt, dass der 
Austausch nicht zwingend persönlich stattfinden muss. Deshalb wird der Fokus auf die Digitali-
sierung gelegt und untersucht, ob ein Ticketing-System für Anfragen und Aufträge sinnvoll einge-
setzt werden kann. 

Ein weiteres Schlüsselthema stellt die Arealentwicklung dar. Obwohl die Abstimmung über den 
Quartierplan vanBaerle negativ ausgefallen ist, heisst das nicht, dass der Gemeinderat keine 
Arealentwicklungen mehr plant. 

Weiter zitiert Gemeinderat A. Knörzer die Ausgangslage mit den Annahmen und den Rahmen-
bedingungen. 

In der ganzen Planungsperiode konnten bereits 38 Stabilisierungsmassnahmen mit einem aggre-
gierten Wert für die Planperiode 2022-2026 von über CHF 8 Mio. festgeschrieben werden. Im 
Budget werden 37 Massnahmen erwähnt, wobei es sich nicht um einen Tippfehler handelt, son-
dern eine Massnahme greift erst ab 2023 und wird deshalb dort noch nicht aufgeführt. Bei den 
CHF 8 Mio. handelt es sich um einen guten Wert, denn das bedeutet eine Ersparnis von ca. CHF 
1.6 Mio. pro Jahr, was darauf hindeutet, dass einiges umgesetzt wurde. 
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Gemeinderat A. Knörzer informiert, dass er in diesem Zusammenhang auch andere Gemeinden 
verfolgt und keine gefunden hat, die bereits nach einem Jahr solche Werte ausweisen konnte. 
Deshalb ist es auch nicht nötig, dass man dem Gemeinderat die ganze Zeit auf die Finger schaut, 
sondern man kann den Gemeinderat konstruktiv begleiten und gemeinsam das gewünschte Ziel 
erreichen.  

Aufgrund der Tatsache, dass es in vielen Projekten Verzögerungen gibt, wurde das erwartete 
Bevölkerungswachstum um ca. 50 Personen reduziert. Weiter wurden die für 2026 antizipierten 
zusätzlichen 100 Einwohnenden aufgrund der Abstimmung vanBaerle wieder gestrichen. Dies 
wirkt sich dann auch auf den erwarteten Steuerertrag aus. Es handelt sich für 2026 um ca. CHF 
250'000. Die Abstimmung vanBaerle wird sich diesbezüglich vor allem in den Jahren 2027 und 
2028 auswirken, wenn das Quartier hätte fertiggebaut werden sollen.  

Weiter wurden, im Zusammenhang mit der Abstimmung vanBaerle, die Infrastrukturbeiträge von 
CHF 6.7 Mio. gestrichen. Gleichzeitig wurden aber geplante Investitionen im Strassenbereich, die 
im Moment nicht umgesetzt werden müssen, gestrichen. 

Bei den Unternehmenssteuern hat die Steuerreform 2017 heftige Auswirkungen gehabt. Dies 
wird die Gemeinde, aber auch den Kanton und den Bund, in den nächsten fünf Jahren noch 
zweimal heftig treffen. 

Die Vermögenssteuerreform, die für den 1.1.2023 in Planung ist, und sich bis am 16. Dezember 
2021 noch in der Vernehmlassung befindet, bedeutet keine grosse finanzielle Einbusse für die 
Gemeinde. Diese wird die Gemeinde ca. CHF 300'000 kosten, da die Gemeinde über ein sehr 
tiefes Vermögenssteuersubstrat verfügt, was natürlich eigentlich nicht das Ziel ist. 

Als nächstes informiert Gemeinderat A. Knörzer, dass grössere Arealaufwertungen am Ende der 
Planperiode im Jahr 2026 (Bruckfeld, Obere Loog) geplant sind.  

Das Eigenkapital der Gemeinde ist (noch) hoch und bietet Handlungsspielraum (Zeit) für die Um-
setzung weiterer Stabilisierungsmassnahmen.  

Betreffend Konjunkturprognose stützt sich die Gemeinde auf die Erwartungen des Kantons, wo-
bei sich dieser wiederum auf die Konjunkturprognose der Basler Arbeitsgruppe für Konjunkturfor-
schung (BAK) abstützt. Dabei handelt es sich um ein Institut, das sehr viele Gemeinden mit Zah-
len versorgt.  

Betreffend die Bevölkerungsentwicklung 2020-2026 kann man erwähnen, dass die Zahlen sicher 
steigen werden aufgrund von verschiedenen Bauvorhaben (Bsp. Gebäude beim Bahnhof auf Par-
zelle 799 - Planungsperiode 2022/23, Dychrain Ost - Planungsperiode 2024/25, danach kommen 
später noch der Spenglerturm, Bruckfeld und Obere Loog). Diese Zahlen sind auch wichtig bei 
Diskussionen über die Schulraumplanung, wobei man analysieren muss, um was für Einwoh-
nende es sich handelt. Bei den ersten zwei Überbauungen, die auf den Markt kommen, handelt 
es sich nicht unbedingt um Wohnungen, die für grössere Familien prädestiniert sind, sondern 
mehr um Wohnungen für Kleinhaushalte von 2 bis3 Personen. Deshalb kann man diese Zahlen 
betreffend Schulraumplanung plausibilisieren und die bereits vorgesehenen Massnahmen gelten 
lassen. Beim Spengler ist die Renovation bzw. der Umbau vom bestehenden Baukörper bereits 
voll im Gange. Der Fokus bei der Weiterentwicklung liegt auf den nächsten Quartierplänen Zoll-
weiden und Bruckfeld sowie Obere Loog, wobei es sich um sehr wichtige Quartierpläne handelt.  

Bei den Arealentwicklungen fokussiert man sich aus Kosten- und Ressourcenüberlegungen auf 
die Zahlen. Das heisst aber nicht, dass man jedes Jahr ein Maximum budgetiert, was man an 
externem Aufwand braucht, sondern dass man sich auf das Wesentliche fokussiert. 

Weiter erläutert Gemeinderat A. Knörzer den Steuerertrag der natürlichen Personen 2021-2026. 
Bedingt durch das Bevölkerungswachstum und die hinterlegten Wachstumsraten steigen die 
Steuererträge von CHF 30.4 Mio. oder CHF 2'495 pro Einwohnerin und Einwohner für 2021 bis 
auf CHF 36.8 Mio. oder CHF 2'838 pro Einwohnerin und Einwohner für 2026 an. 

Als Basisgrösse für die Erwartungswerte der Steuerjahre 2019, 2020 und 2021 sowie für die Fi-
nanzplanjahre 2022-2026 dient das Steuerjahr 2018 mit einem Veranlagungsstand per Ende Au-
gust 2021 von über 95 %. Die Abschätzung des Budgetwerts 2022 basiert somit auf drei Jahre 
vorangegangener Hochrechnungen. Dies zeigt, wie schwierig die Einschätzung des Zukunftswer-
tes ist. Entsprechend hoch können dann auch die Abweichungen in der Realität ausfallen. Von 
der Zunahme der Steuererträge sind gegen CHF 1 Mio. der Steuerfusserhöhung geschuldet. Der 
Rest ist die Folge einer höheren Schätzung, basierend auf 2018, und der entsprechenden Ni-
veauverschiebung nach oben.  
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Gleichzeitig zeigt sich die Wirtschaft, trotz Corona, in einer relativen robusten Situation. Gesprä-
che mit den lokalen Unternehmen haben gezeigt, dass die Unternehmen keine grossen Einbus-
sen aufgrund von Corona verzeichnen, sondern eher mit verschiedenen Lieferengpässen zu 
kämpfen haben.  

Der Steuerertrag der juristischen Personen 2021-2026 stellt, gemäss Gemeinderat A. Knörzer, 
eine Herausforderung dar. Im 2023 wird, aufgrund der Umstellung von Gemeindesteuersatz auf 
Gemeindesteuerfuss, mit einem Rückgang bei den Ertragsteuern von rund CHF 1.0 Mio. gerech-
net. 2025 ist beim Kanton eine weitere Reduktion des Gewinnsteuersatzes vorgesehen, weshalb 
mit einer weiteren Abnahme bei den Ertragssteuern bis auf CHF 2.6 Mio. oder CHF 203.00 pro 
Einwohnerin und Einwohner gerechnet wird. Der Grund dafür ist, dass abgestimmt wurde, dass 
eine bereinigte Unternehmens-Gewinnbesteuerung von 13,45 % stattfinden soll. Einen Teil davon 
bekommen der Bund und der Kanton und der Rest die Gemeinde, was aber leider nicht den 
grössten Anteil bedeutet. Da die Unternehmenslandschaft in Münchenstein relativ gut und stabil 
ist, kann dies, trotz allem, mit Optimismus angegangen werden. 

Als positiven Effekt erwähnt Gemeinderat A. Knörzer, dass das Jahr 2021 generell besser läuft 
als ursprünglich budgetiert. Budgetiert wurden CHF 3.6 Mio. minus und der aktuelle Zwischen-
stand beträgt CHF 2.4 Mio. minus. Es bestehen sehr gute Chancen, dass dieses Ergebnis noch 
um CHF 400'000 besser sein wird, weil der Kredit für die Sanierung Bottmingerstrasse um CHF 
400'000 nicht voll ausgeschöpft wird, d. h. die ursprünglich gebildete Vorfinanzierung kann um 
diesen Betrag reduziert werden. Es handelt sich nicht um Mittel, die in die Kasse fliessen, aber 
sie verbessern die Erfolgssrechnung. Dazu haben ganz viele Gründe beigetragen. Einer davon 
ist der Mehrertrag Steuern bei den natürlichen Personen, ein weiterer ist ein Liegenschaftsverkauf 
anfangs 2021. Der kantonale Finanzausgleich hilft der Gemeinde auch noch einmal, wobei der 
Betrag mehr ist, als angenommen wurde. Zusammengezählt ist die Erwartungsrechnung eine 
gute Plausibilisierung der einzelnen Positionen, die später auch noch beim Budget 2022 vorge-
stellt werden. Sie zeigt auch die kontinuierliche Verbesserung. Die Rechnung 2020 lag bei CHF 
3.45 Mio. minus, die Rechnung 2021 wird bei ungefähr CHF 2 Mio. minus liegen und das Budget 
2022 wird nochmals besser sein, da der Gemeinderat bereits wieder weitere Sparmassnahmen 
eruiert hat.  

Der finanzielle Nettoeffekt (Ergebnisverbesserung vs. Budget 2021) der bereits abgebildeten 
Massnahmen nach Massnahmenart (59 Massnahmen wurden noch nicht angegangen) liegt für 
2022 bei knapp CHF 1.6 Mio. Dabei handelt es sich nicht um einen einmaligen Effekt, sondern 
die meisten Massnahmen sind so definiert, dass ihr Nutzen über mehrere Jahre hinweg Früchte 
trägt. Die Details dazu werden im Rahmen des Budgets 2022 aufgezeigt. 

Von den ursprünglich 104 definierten Massnahmen zur Stabilisierung der Gemeindefinanzen wer-
den knapp 100 Massnahmen bearbeitet, wovon 59 Massnahmen hauptsächlich aus Zeitgründen 
noch nicht angegangen oder umgesetzt wurden. Wenn alle Massnahmen, die man geplant hat, 
umgesetzt werden, dann liegt das finanzielle Potential bei rund CHF 4 Mio. Nicht alle Massnah-
men liegen in der alleinigen Hoheit des Gemeinderates oder der Verwaltung, wie zum Beispiel 
das Thema Bildung. Diesbezüglich wird Ende Jahr 2021 eine Arbeitsgruppe, bestehend aus dem 
Schulrat, der Schulleitung und dem Gemeinderat, gebildet. In dieser Arbeitsgruppe will man alle 
Massnahmen zu diesem Thema als Block zusammen betrachten. 

Ein weiteres Massnahmenpaket liegt im Bereich "Personelles", wobei es sich um ca. acht oder 
neun Massnahmen handelt. Diesbezüglich werden Ende Dezember 2021 bereits erste Lesungen 
der Lösungsvorschläge stattfinden. Als Beispiel kann man das Tagesheim erwähnen, für das ein 
neuer Businessplan budgetiert wurde, der ein deutlich tieferes Defizit ausweist als es ursprünglich 
vorgesehen war. Gleichzeitig läuft eine Analyse, die weitere Lösungsvarianten, wie z. B. eine 
Auslagerung, untersucht. Ein weiteres Beispiel ist das Parkierreglement, das noch überarbeitet 
werden muss, da bisher nur die Verordnung angepasst wurde. Mit einer einfachen Preiserhöhung 
ist die Arbeit nicht gemacht, sondern es braucht viele weitere Faktoren. Das Total des aufgezeig-
ten möglichen weiteren Sparpotenzials für das Jahr 2024 von CHF 4.3 Mio. sollte man sich mer-
ken und überlegen, was wirklich realistisch ist.  

Bei den Sparmassnahmen ist man ursprünglich von einem finanziellen Nettoeffekt von CHF 1.2 
bis CHF 1.4 Mio. ausgegangen und ist bei CHF 1.6 Mio. gelandet, wobei es sich nicht um unrea-
listische Zahlen handelt.  

Weiter präsentiert Gemeinderat A. Knörzer die 3-stufige Erfolgsrechnung 2022-2026 in der sicht-
bar wird, dass das Ziel, im Jahr 2024 beim Finanzplan auf Null zu kommen, mit etwas gutem 
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Willen realisierbar ist. Mieteinnahmen und Baurechtszinsen tragen zur Verbesserung des Ergeb-
nisses bei. 

Beim Investitionsprogramm 2022-2026 des Gesamthaushalts ist ein grosser Block die Bildung. 
Dabei geht es hauptsächlich um die Sanierung des Pavillons Dillacker 2022/2023 und die Schul-
hauserweiterung Loog. Weiter kommen die ganzen Fussball- und Spielplätze sowie Freizeitanla-
gen dazu, die weiterhin mit dem ursprünglich vorgesehenen Betrag rechnen. Beim Thema Ver-
kehr gibt es verschiedene Themen wie Sanierungen, Ersatz Beleuchtung, Thema Langsamver-
kehr, usw. Beim Thema Umweltschutz & Raumordnung (v.a. Spezialfinanzierungen) geht es vor 
allem um den Ersatz der Wasser- und Kanalisationsleitungen, das neue Pumpwerk «Brüglinger 
Ebene», den Umbau des Pumpwerks untere Wanne sowie ein neues Pumpwerk Au und An-
schlussbeiträge. Der Durchschnitt beträgt, nach Abzug der zweckgebundenen Infrastrukturbei-
träge, CHF 6.3 Mio. pro Jahr. Zur Erinnerung: Eine Gemeinde sollte diesbezüglich im Durch-
schnitt mindestens über CHF 4 Mio. verfügen, damit man die Gemeinde gut unterhalten kann.   

Der gesamte Finanzbedarf der Planperiode 2022–2026 beläuft sich auf CHF 95.9 Mio. Davon 
entfallen CHF 35.9 Mio. auf die Nettoinvestitionen und CHF 60.0 Mio. auf auslaufende Darlehen, 
die refinanziert werden müssen. Diese Rückzahlungen erfolgen gestaffelt, damit das Zinsrisiko 
klein gehalten werden kann. Münchenstein wird als "guter Schuldner" gesehen und es gibt ganz 
viele Anlegende, die der Gemeinde einen Kredit gewähren möchten.  

Rund CHF 6.4 Mio. des gesamten Finanzbedarfs sollen durch die Selbstfinanzierung abgedeckt 
werden. Mittels Infrastrukturbeiträgen und Nachtragszahlungen bereits getätigter Liegenschafts-
verkäufe sollen weitere CHF 4.8 Mio. generiert werden. Der restliche Finanzbedarf soll durch die 
Aufnahme von Darlehen im Umfang von insgesamt CHF 84.0 Mio. und andererseits durch Ent-
nahmen aus der Liquidität von rund CHF 0.6 Mio. sichergestellt werden. Der Zuwachs an neuen 
Drittschulden beträgt summarisch über die ganze Planperiode 2022–2026 CHF 24.0 Mio. 

Die Selbstfinanzierung ist eine der relevanten Kenngrössen zur Beurteilung der Finanzkraft be-
züglich Investitionen. In der Planperiode 2022-2026 beträgt die durchschnittliche jährliche Selbst-
finanzierung für den Allgemeinen Haushalt CHF 3.6 Mio. und für den Gesamthaushalt CHF 3.2 
Mio. 

Für die Planperiode 2022-2026 resultiert ein durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad für den 
Allgemeinen Haushalt von 71.9 % und für den Gesamthaushalt von 46 %.  

Der durchschnittliche Zinsbelastungsanteil beträgt -0.2 %. Der negative Wert besagt, dass der 
durchschnittliche Zinsertrag den Zinsaufwand übersteigt. 

Die Inflation muss regelmässig beobachtet werden, da sie einen Indikator für höhere Zinsen dar-
stellt. Im Moment ist es aber immer noch möglich, zu sehr günstigen Konditionen finanzieren zu 
können. Entsprechend sind das alles tragbare Belastungen, die Investitionstätigkeit ist moderat. 

Weiter erläutert Gemeinderat A. Knörzer die Eigenkapitalentwicklung 2021-2026 per 31.12. sowie 
die finanzpolitischen Eckwerte 2022-2026. Die Nettoinvestitionen betragen fast CHF 32 Mio., für 
die ganze Planungsperiode wurde der Steuerfuss für natürliche Personen auf 61 % festgeschrie-
ben. Man hat sich entschieden, dies für die ganze Planungsperiode so zu handhaben, da die 
Vermögenssteuerreform die Gemeinde zwar nicht heftig trifft, aber doch auch berücksichtigt wer-
den muss. 

Weiter wird die Gemeinde beim kantonalen Finanzausgleich etwas stärker zur "Gebergemeinde", 
als man es ursprünglich angenommen hat. Die Gemeinde ist nämlich von einer "Nehmerge-
meinde" zu einer "Gebergemeinde" geworden, was eine substanzielle Differenz zu den letzten 
paar Jahren bedeutet. So wird die Gemeinde anstatt CHF 800'000 zu bekommen neu ca. CHF 
1.2 Mio. bezahlen müssen, was eine Differenz von ca. 2 Mio. pro Jahr ausmacht.  

Auch darf man das vanBaerle-Nein nicht vergessen, das sowohl den Gemeinderat, als auch die 
Gemeinde, weiterhin beschäftigt.  

Obwohl also in gewissen Bereichen ein Fortschritt erzielt werden konnte, haben sich auch ge-
wisse Rahmenbedingungen verschlechtert, denen man auch Rechnung tragen muss. 

Nach dem Einverständnis von Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier fährt Gemeinderat A. Knör-
zer direkt mit den Spezialfinanzierungen fort. Es gibt zwei unproblematische sowie eine proble-
matische Spezialfinanzierung. 
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Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung 2022-2026 ist unproblematisch. Es sind zwar margi-
nale Defizite Jahr für Jahr geplant, die trotz Investitionen keine Sorgen bereiten, da genügend 
Eigenkapital und genügend hinterlegtes Verwaltungsvermögen vorhanden sind. 

Das gleiche Bild ergibt sich auch bei der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 2022-2026. 
Hier konnten ein Aufwandüberschuss budgetiert und überschaubare Investitionen getätigt wer-
den. Das Eigenkapital ist hier sehr hoch, bzw. viel zu hoch, da man gar nicht so viel braucht. Beim 
Kanton wird zurzeit geprüft, ob ein Teil des Eigenkapitals zur Wasserversorgung in die Wasser-
aufbereitung verlegt werden könnte. Es würde sich um ca. CHF 4 Mio. handeln. 

Bei dem Projekt Stabilisierungs-Massnahmen wurde bei allen Spezialfinanzierungen sowie auch 
anderen Themen analysiert, welchen Aufwand die einzelnen Massnahmen verursachen. Entspre-
chend wurde eine Aufwand-Allocation gemacht. Dabei ging es nicht darum, den allgemeinen 
Haushalt extrem zu entlasten, sondern den Aufwand, für welchen die Mitarbeitenden arbeiten, 
festzuhalten und aufzuzeigen. Dies könnte aber auch dazu führen, dass das Defizit noch etwas 
grösser wird. Es ist jedoch wichtig zu wissen, wie hoch die Kosten sind, wenn man nachher über 
Gebühren sprechen will. 

Das Thema Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 2022-2026 ist ein kritisches Thema, da hier ein 
deutliches Minus zu verzeichnen ist. Der Grund dafür sind einerseits die Fixkosten, andererseits 
wird in den Haushalten darauf geachtet, dass weniger Abfall entsteht und deshalb werden auch 
weniger Gebührenmarken bzw. Abfallsäcke gekauft. So gibt es für die Gemeinde weniger zu 
entsorgen, was auch zu geringeren Einnahmen führt. Diese Situation ist für die nächsten ein bis 
zwei Jahren noch nicht dramatisch, jedoch sollten die kantonalen Vorschriften bezüglich der Höhe 
des Eigenkapitals eingehalten werden können, die deutlich höher sind, als die Gemeinde am 
Ende der Planungsperiode aktuell ausweist, nämlich ca. CHF 17.00 pro Einwohnendem im Ge-
gensatz zur kantonalen Empfehlung von CHF 75.00 pro Einwohnendem. Diese grosse "Lücke" 
muss geschlossen werden, wobei zurzeit noch nicht feststeht, wie dies erreicht werden kann. Der 
Gemeinderat wird sich im kommenden Jahr mit diesem Thema auseinandersetzen in der Hoff-
nung, dass im nächsten Aufgaben- und Finanzplan bereits verbesserte Zahlen ausgewiesen wer-
den können.  

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Gemeinderat A. Knörzer für seine Aus-
führungen und übergibt das Wort an Matthias Grüninger, Präsident der Rechnungsprüfungskom-
mission. 

Matthias Grüninger, Präsident der Rechnungsprüfungskommission, erläutert, dass die Rech-
nungsprüfungskommission (RPK) den Aufgaben- und Finanzplan auf Richtigkeit und Rechtmäs-
sigkeit geprüft und finanzpolitisch gewürdigt hat. Im Aufgaben- und Finanzplan soll garantiert 
werden, dass ein langfristig ausgeglichener Finanzhaushalt erzielt wird. Die RPK hat für ihre Prü-
fungen alle nötigen und verlangten Unterlagen von der Finanzverwaltung erhalten. Auch stand 
die Finanzverwaltung flexibel für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung und Fragen konn-
ten beantwortet werden. Die RPK konnte sich auch für einen Austausch mit Gemeinderat Andreas 
Knörzer treffen. Insgesamt war es eine sehr effiziente und kooperative Zusammenarbeit. Die RPK 
hat folgende Punkte vertieft geprüft: 

− die Massnahmen zur Stabilisierung des Finanzhaushalts 
− die Berechnung vom Finanzausgleich 
− die Klassenplanung 

und als ausgewählte Funktion 

− den Bereich Kultur, Sport und Kirche. 

Die Zahlen des Aufgaben- und Finanzplans sind fundiert und nachvollziehbar. Es wird sinnvoller-
weise deutlich weniger detailliert geplant als beim Budget. Eine sehr zentrale Grösse bei der 
Planung ist die Steuerkraftentwicklung. Bei dieser hat man sich an die Vorgaben des Kantons 
gehalten. Ebenfalls sehr wichtig ist das erwartete Einwohnendenwachstum. Dort arbeitet Mün-
chenstein verständlicherweise mit den eigenen Annahmen. Das geplante Bevölkerungswachs-
tum setzt voraus, dass die Umsetzung der Arealentwicklungen planmässig abläuft. Das führt 
dazu, dass der Finanzplan insgesamt ambitionierte Zielsetzungen reflektiert. Im Plan werden die 
Stabilisierungsmassnahmen des Budgetjahrs weitergezogen, wie man feststellen konnte. Es sind 
aber noch keine weiteren Massnahmen miteingerechnet, was aber nicht heisst, dass keine wei-
teren Massnahmen angedacht bzw. nötig sind.  
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Bei der Finanzplanung hat man eine fundierte Grundlage von der Klassenplanung für den ganzen 
Planhorizont vermisst. Deshalb hofft man in Zukunft auf ein besseres Zusammenspiel der invol-
vierten Parteien.  

Das operatives Ergebnis der Gemeinde verbessert sich im Finanzplan über die Jahre hinweg und 
wird 2026 positiv. Dafür ist das Bevölkerungswachstum ein zentraler Faktor. Ebenfalls muss es 
mit der Umsetzung, aber auch der Beibehaltung der Stabilisierungsmassnahmen, klappen. Für 
die Zielerreichung ist auch eine Steuererhöhung miteinberechnet. Wenn man das kumulierte Er-
gebnis über den ganzen Planhorizont betrachtet, erhält man ein positives Ergebnis. Dies ist nur 
wegen dem grossen Sondereffekt im Jahr 2026 möglich, weshalb man sich nicht blenden lassen 
sollte. 

Die Gemeinde verfügt über viel Fremdkapital und wird die Verschuldung noch über die nächsten 
Jahre erhöhen. Das birgt Risiken. Ein grösserer Anstieg der Zinssätze könnte eines Tages zu 
sehr bösen Überraschungen führen.  

Insgesamt zeigt der Finanzplan, wie man den Haushalt in den nächsten Jahren in die richtige 
Richtung steuern will. Dorthin zu kommen ist aber kein Spaziergang. Die Rechnungsprüfungs-
kommission empfiehlt deshalb, weitere Stabilisierungsmassnahmen zu implementieren und auch 
das Investitionsprogramm zu hinterfragen, das bis jetzt im Rahmen der Stabilisierungsmassnah-
men nicht im Fokus gestanden hat. 

Die Rechnungsprüfungskommission kann den Entschluss über die Erhöhung des Steuerfusses 
nachvollziehen. 

Weiter bedankt sich Matthias Grüninger im Namen der Rechnungsprüfungskommission bei der 
Finanzverwaltung und dem Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit.   

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Matthias Grüninger, Präsident der Rech-
nungsprüfungskommission, für seine Ausführungen und übergibt das Wort an Stefan Haydn, Prä-
sident der Gemeindekommission. 

Stefan Haydn, Präsident der Gemeindekommission, erläutert, dass die Gemeindekommission 
den Aufgaben- und Finanzplan, gemeinsam mit dem Budget, behandelt hat. 

Positiv hat die Gemeindekommission zur Kenntnis genommen, dass sich die Finanzstabilsie-
rungsmassnahmen positiv auswirken und die Zahlen höher sind als erwartet, d. h. dass sich die 
Sparmassnahmen in den Zahlen niederschlagen. Ebenfalls positiv zu werten ist der Finanzaus-
gleich. Wäre dieser nicht vorhanden, dann wäre das Budget ausgeglichener. Jetzt schenkt es 
aber auf die positive Seite ein. Nicht ganz so positiv ist, dass die Gemeinde immer noch über 
CHF 2.5 Mio. strukturelles Defizit verfügt. Diesbezüglich sind jedoch die Aussichten recht gut. 

Die Steuererhöhung ist auch ein brisantes Thema, auf das S. Haydn, im Zusammenhang mit der 
Information über die Abstimmung der Gemeindekommission, zurückkommen möchte. 

Weiter informiert S. Haydn, Präsident der Gemeindekommission, dass an der letzten Sitzung der 
Gemeindekommission fünf Mitglieder abwesend waren, was sich auf die Abstimmung auswirkt.  

Stefan Haydn, Präsident der Gemeindekommission, bestätigt, dass die Gemeindekommission 
vom vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan 2022-2026 des Allgemeinen Haushalts und der 
Spezialfinanzierungen Kenntnis genommen und das Budget 2022 einstimmig mit 10 Ja-Stimmen 
angenommen hat. Die Steuern der natürlichen Personen bzw. die Steuererhöhung hat die Ge-
meindekommission mit 8 Ja-Stimmen zu 2 Nein-Stimmen angenommen. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier weist S. Haydn darauf hin, dass er jetzt schon etwas weiter 
ist und bereits das Resultat der Abstimmung über das Budget 2022 bekannt gibt, bevor das Trak-
tandum behandelt wurde.  

Weiter bedankt sich Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier beim Präsidenten der Gemeindekom-
mission, S. Haydn, für seine Ausführungen und erkundigt sich, ob das Eintreten bestritten ist. 

://: Das Eintreten wird nicht bestritten. 
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Wortmeldungen zu diesem Traktandum: 

Patrick Rickenbach, SP Münchenstein, erläutert, dass sich Gemeinderat Andreas Knörzer viel 
Zeit genommen hat, um den Aufgaben- und Finanzplan 2022-2026 detailliert zu erläutern. Die 
Übergänge zum Budget 2022 sind bekanntlich fliessend. Deshalb wird sich P. Rickenbach erlau-
ben, in sein Votum bereits auch Aspekte des Budgets einfliessen zu lassen. Damit seine Ausfüh-
rungen nicht so trocken rüberkommen, legt er ein paar Bilder bzw. Grafiken auf.  

Zuerst bedankt sich P. Rickenbach bei Alain Maier, Leiter Finanzen und Steuern, und seinem 
Team, für die ausgezeichnete Berichterstattung. Inhaltlich besteht sicherlich Diskussionsbedarf, 
weshalb es sehr hilfreich ist, wenn man sich auf transparente Grundlagen, d. h. Zahlen und Fak-
ten, stützen kann.  

Lobend erwähnt P. Rickenbach auch den Bericht der Rechnungsprüfungskommission. Nachfol-
gend wird er auf einige, der im Bericht erwähnten, Risiken eingehen. Trotz des Projektes zur 
Stabilisierung der Gemeindefinanzen steht die Gemeinde nämlich vor einer unsicheren finanziel-
len Zukunft. 

− Die geplanten Quartierentwicklungen (namentlich «Bruckfeld» und «Obere Loog») müssen 
zuerst realisiert werden, damit die entsprechenden Einnahmen erzielt werden können. Diese 
Quartierentwicklungen sind aber keine Selbstläufer. Die Bauverwaltung muss ihre Arbeit spe-
ditiv erledigen und der Gemeinderat ist angehalten, die Bevölkerung in seine Überlegungen 
miteinzubeziehen. P. Rickenbach ist guter Hoffnung, dass er aus der Abstimmung über das 
vanBaerle-Areal die richtigen Schlüsse gezogen hat. Auf dem projizierten Bild sieht man einen 
Studienauftrag der BGM Architekten zum Bruckfeld. P. Rickenbach nimmt an, dass der Ge-
meinderat sicherlich noch transparent darüber informieren und die Meinung der Anwesenden 
abholen wird. 

− Bei steigenden Zinsen werden die Schulden der Gemeinde von zurzeit rund CHF 70 Mio. zur 
hohen Hypothek. In der Grafik sieht man die Entwicklung der Nominalzinsen für eidgenössi-
sche Staatsanleihen. Die heutigen Minuszinsen sind keine Selbstverständlichkeit (im Jahr 
2000 war man bei rund 4 %). Muss die Nationalbank auf eine Inflation reagieren – in den USA 
ist die Inflation im November auf 6,8 % geklettert, der höchste Wert seit Juni 1982 – dann 
werden auch in der Schweiz die Zinsen wieder steigen. Sollten die Schulden, wie im Aufgabe- 
und Finanzplan publiziert, bis ins Jahr 2026 auf schwindelerregende CHF 96 Mio. steigen, 
dann müsste die Gemeinde, bei einem Zinssatz von z. B. 4 %, allein CHF 3,6 Mio. jährlich für 
die Zinsen aufbringen.  

− Ein Punkt, der nirgends erwähnt wird: Die Generation der «Babyboomer» kommt ins Pensi-
onsalter und es muss mittel- bis langfristig mit einer deutlichen Erhöhung der Ausgaben für 
AHV-Ergänzungsleistungen sowie der Beiträge an die Spitex und die Alters- und Pflegeheime 
gerechnet werden. Diese Ausgaben werden mit den heutigen Steuersätzen für viele Gemein-
den nicht mehr finanzierbar sein. 

Nachdem in Münchenstein der Steuersatz für natürliche Personen mit dem Budget 2019 auf 59 
% gesenkt wurde, soll er nun wieder auf 61 % ausgeglichen werden. Die FDP hat im Wochenblatt 
bereits Widerstand gegen die geplante Steuererhöhung angekündigt. Dies entbehrt nicht einer 
gewissen Ironie, war es doch ein FDP-Gemeinderat, der an der Budgetgemeindeversammlung 
2018 die damalige Steuersenkung in höchsten Tönen anpries und eine rosige finanzielle Zukunft 
für Münchenstein versprach. Eingetroffen ist bekanntlich das Gegenteil. 

Der finanzverantwortliche Gemeinderat, Andreas Knörzer, liess in der bz Basel verlauten, mit der 
geplanten Steuererhöhung wäre Münchenstein zwar nicht in der Steuerhölle, aber bereits im Vor-
hof davon, falls er auch korrekt zitiert wurde. Das ist natürlich "Quatsch" und das weiss Herr 
Knörzer auch. Die Gemeinde ist auch mit einem Steuersatz von 61 % noch biederer Baselbieter 
Durchschnitt, wie man unschwer in der letzten Grafik erkennen kann. Gemäss den Medienbe-
richten werden auch die umliegenden Gemeinden ihre Steuern zum Teil deutlich erhöhen müs-
sen, so dass sich auch der Durchschnitt im Bezirk Arlesheim nach oben korrigieren wird.  

Trotz der, vom Gemeinderat beantragten, Steuererhöhung verbleibt im Budget, unter dem Strich, 
ein Gesamtergebnis von CHF -1,94 Mio., was natürlich unbefriedigend ist. Der Gemeinderat hat 
jedoch den Handlungsbedarf erkannt und das Projekt «Stabilisierung der Gemeindefinanzen» 
eingeleitet, das bereits zur Verbesserung der finanziellen Situation beiträgt. Die SP Münchenstein 
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wird dieses Projekt kritisch begleiten und intervenieren, wenn geplante Massnahmen ein sozial-
verträgliches Mass überschreiten. 

Die FDP nimmt im Wochenblatt das Kindertagesheim von Münchenstein ins Visier, das jährlich 
ein Defizit erwirtschaftet. Der Gemeinderat hat das Thema aber bereits vorher aufgegriffen und 
ist daran, mit dem Tagesheim einen Businessplan umzusetzen. Schrieb das Tagesheim im Jahr 
2020 noch ein Defizit von rund CHF 360'000 (CHF 808'823.48 – CHF 449'899.15), enthält das 
Budget 2022 noch einen Fehlbetrag von rund CHF 160'000.00 (CHF 657'262.00 – CHF 
493'800.00. Man kann jetzt natürlich die Zitrone noch weiter auspressen, wie z. B. die Löhne der 
Betreuerinnen und Betreuer drücken oder beim Betreuungsschlüssel an die Grenze gehen und 
vermehrt schlecht bezahlte Praktikantinnen und Praktikanten einsetzen. Oder man kann die El-
tern noch mehr zur Kasse bitten und höhere Gebühren verlangen. Oder man kann den Gemein-
derat und das Kindertagesheim den eingeschlagenen Weg gehen lassen im Wissen darum, dass 
die Gemeinde Münchenstein gerechte Löhne bezahlt und die Kinder liebevoll und angemessen 
betreut werden. 

Die FDP verweist auch im Wochenblatt auf die Sanierung der Spiel und Sportplätze und den 
Wegfall des Infrastrukturbeitrages für den gescheiterten Quartierplan vanBaerle. Diesbezüglich 
hält P. Rickenbach fest, dass der Verpflichtungskredit für die Sport- und Freizeitanlagen in der 
Höhe von CHF 6.73 Mio. an der Gemeindeversammlung vom 22. März 2021 mit 172 Ja-Stimmen 
zu 3 Nein-Stimmen angenommen wurde. Der Infrastrukturbetrag hätte CHF 456'000 ausgemacht, 
also lediglich 6.8 % von den Gesamtinvestitionen. Dies sollte berücksichtigt werden, falls entspre-
chende Anträge zu den Investitionen gestellt werden. 

Weiter informiert P. Rickenbach, dass die SP Münchenstein einstimmig die Ja-Parole zum Budget 
2022 und der geplanten Steuererhöhung beschlossen hat. Selbstverständlich kann man die Steu-
ererhöhung von 2 % an diesem Abend ablehnen und den Steuerfuss, wie bis anhin, bei 59 % 
belassen. In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen legt jedoch P. Rickenbach den Anwesenden 
ans Herz, der Erhöhung zuzustimmen und dem Gemeinderat etwas Luft und Zeit zu geben, die 
Finanzen der Gemeinde zu konsolidieren. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Patrick Rickenbach für seine Ausführun-
gen und übergibt das Wort an Sven Mathis. 

Sven Mathis, FDP Münchenstein, äussert sich erfreut, wenn die Leserbriefe der FDP gelesen und 
entsprechend kommentiert werden. Das zeigt, dass der eine oder andere wunde Punkt getroffen 
wurde.  

Weiter erläutert Sven Mathis, dass die FDP den Aufgaben- und Finanzplan wohlwollend zur 
Kenntnis nimmt. Er stellt fest, dass die Arbeit des Gemeinderates in die richtige Richtung geht 
und bedankt sich bei Alain Maier, Leiter Finanzen, sowie Gemeinderat Andreas Knörzer und dem 
gesamten Gemeinderat für die geleistete Arbeit in diesem Zusammenhang. Das sogenannte 
"strukturelle Defizit" geht sukzessive zurück, von den CHF 2.65 Mio., die im 2022 budgetiert sind, 
bis ins 2026, wo die CHF 0.63 Mio. hoffentlich im Positiven verzeichnet werden können. Man 
könnte also meinen, dass alles soweit gut ist, doch gibt Sven Mathis seinem Vorredner aus-
nahmsweise recht, da es schon noch zwei bis drei Hindernisse auf diesem Weg gibt. Auch für die 
FDP ist das ominöse 2026 ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber die FDP erhebt den Mahnfinger 
auf beide Seiten, d. h. einerseits auf die Seite des Gemeinderates, aber auch andererseits auf 
die Seite der Gemeindeversammlung. Sven Mathis erinnert sich, dass nicht jeder Quartierplan in 
der Vergangenheit gutgeheissen wurde. Er könnte sich vorstellen, dass wieder die Dichte und/ 
oder die Höhe der Gebäude in den nächsten Quartierplänen kritisiert werden. Schlussendlich 
geht es aber darum, dass die Gemeinde wachsen kann. Die FDP ist der Meinung, dass das 
Wachstum auch "profitabel" sein soll, d. h. man muss fähig sein, die richtigen Steuerzahler an-
ziehen zu können, damit man die strukturellen Probleme, die langfristig sind, mit einer Struktur-
veränderung lösen kann. Dies kann nicht von einem Tag auf den anderen gelingen, aber es han-
delt sich um die Massnahmen, die am wenigsten "weh tun". Wenn es der Gemeinde gelingt, neue 
und gute Steuerzahler zu akquirieren, dann muss man, auf der anderen Seite, nicht die Ausgaben 
kürzen, die nötig sind, oder die Steuern erhöhen, was man auch nicht unbedingt brauchen kann. 

Wenn dieser Effekt bis 2026 nicht erreicht werden kann, dann fehlen die CHF 9,4 Mio. und die 
ganze Rechnung und Rechnungsperiode sehen entsprechend schlecht aus. 

Was der FDP weiter Sorgen bereitet, ist die ganze Schuldenentwicklung. Die FDP geht nicht 
davon aus, dass man mit stark steigenden Zinsen rechnen muss. Aktuell ist das Zinsniveau sehr 
tief und wird deshalb auch nicht tiefer werden, sondern es wird sich stabilisieren oder ein wenig 
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erhöhen. Aber die Schweiz ist zum Glück im Sandwich von der ganzen Euro-Zone und entspre-
chend sind der Nationalbank ziemlich die Hände gebunden, was die höheren Zinsen anbelangt, 
auch wenn man jetzt in Amerika, aufgrund von Sondereffekten, mit solchen Angstwerten argu-
mentieren kann. Trotzdem nähert sich die Gemeinde der CHF 100 Mio.-Grenze. Wenn diese 
Tatsache wird, dann bedeutet schon ein Prozent eine Million Franken, und dann spricht man 
wieder von zwei Steuerprozenten, die benötigt werden.  

Deshalb fordert die FDP eine konsequente Weiterführung dieser Sparmassnahmen. Gemäss 
Schreiben "Wege aus dem strukturellen Defizit" vom Mai 2021, mit über 100 Massnahmen, setzt 
man einen Teil der Massnahmen um. Es braucht nur die Umsetzung einiger dieser Massnahmen, 
damit man sich strukturell im positiven Sinn verändern kann, wie dies auch von Gemeinderat A. 
Knörzer erläutert wurde, aber der Weg muss weiterverfolgt werden. 

Betreffend das Tagesheim bemerkt Sven Mathis, dass die FDP überhaupt nichts gegen Kinder 
hat, dass man aber ganz bewusst von der Objektfinanzierung auf Subjektfinanzierung umgestellt 
hat, was auch von der Gemeindeversammlung angenommen wurde. Dabei ging es nur darum, 
dass das, was einmal der Volkswille war, auch weiterverfolgt wird. Deshalb wird es auch im Zu-
sammenhang mit dem Aufgaben- und Finanzplan erwähnt, da es sich um eine längerfristige  
Massnahme handelt. Es geht hier nicht darum, dass dort nächstes Jahr eine "Null" steht, aber es 
geht hier darum, dass die CHF 160'000 auch irgendwann verschwinden und dies, aus finanzpo-
litischer Sicht, lieber etwas früher als später. 

Weiter hat Sven Mathis noch einen kleinen Hinweis an Gemeinderat A. Knörzer und sein Team, 
weil auf S. 7 im Aufgaben- und Finanzplan das strukturelle Defizit als "Normalzustand ohne Son-
dereffekte oder konjunkturelle Schwankungen" bezeichnet wird. Die FDP ist in diesem Zusam-
menhang nicht ganz sicher, ob der konjunkturelle Einfluss entsprechend bei diesen Werten her-
ausgerechnet wird. Diese Frage muss nicht sofort beantwortet werden, es kann auch eine "Haus-
aufgabe" für später sein.    

Als nächstes kommt Sven Mathis auf die Wachstumsstrategie zurück. Es ist kein Verbrechen, 
wenn ein Steuerzahler nach Münchenstein kommt, der auch potenziell etwas abgibt. Dies liegt 
im Interesse aller Einwohnender Münchensteins. Bei der FDP geht es nicht darum, Quartierpläne 
umzusetzen mit 500 oder 5000 neuen Einwohnenden. Wenn man die 50 richtigen Einwohnenden 
bekommt, dann ist es auch lobenswert. Die FDP findet es ein wenig erschreckend, dass im Up-
town Basel, das an der Grenze zu Münchenstein liegt, 2000 hochqualifizierte Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Viele der Firmen, die dorthin kommen, sind heute noch nicht in der Schweiz 
ansässig. Deshalb bietet dieses Projekt eine gute Gelegenheit, um diesen Mitarbeitenden Wohn-
raum in Münchenstein anbieten zu können, damit sie in unserer Gemeinde auch Steuern zahlen. 
Straumann erstellt dort ein Innovationszentrum für 250 top qualifizierte Mitarbeitende. Deshalb 
hofft Sven Mathis, dass die Gemeinde Münchenstein diese Chance ergreift und entsprechend 
neuen Wohnraum in Münchenstein schafft, um von diesem Projekt profitieren zu können. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Sven Mathis für seine Ausführungen und 
übergibt das Wort an Christof Flück. 

Christof Flück, Vorstandsmitglied Grüne Münchenstein, erläutert, dass, fast auf den Tag genau 
vor einem Jahr, anlässlich der Gemeindeversammlung, das Budget für das zu Ende gehende 
Jahr beschlossen wurde. Damals hat man festgestellt, dass die budgetierten Sparentscheide, in 
Anbetracht des ausgewiesenen Defizits, teilweise unbeholfen erscheinen, dass Sparen nicht ein-
fach ist, und dass das Projekt zur Stabilisierung des Finanzhaushalts in nächster Zeit alle stark 
beschäftigen wird. Das wird auch in den nächsten Jahren noch so bleiben.  

Doch heute ist die Ausgangslage eine andere: Man befindet sich nicht beim ersten Schritt, son-
dern man hat ein Etappenziel vor sich, das der Gemeinderat erarbeitet hat. Im vergangenen Jahr 
wurde das Etappenziel, aus Sicht der Grünen Münchenstein, auf der Basis von realistischen An-
nahmen erarbeitet. Es ist noch kaum politisch besetzt und deshalb gut zu erreichen. Bestimmt 
braucht es für die Umsetzung trotzdem einigen Ehrgeiz. In allen Bereichen erwarten die Grünen 
Fragen nach Effizienzsteigerungen ohne Personalentlassungen, aber auch ohne Neuanstellun-
gen oder Stellenausweitungen, ohne die notwendige Übernahme von Aufgaben und Zunahmen 
von Arbeitsaufwänden.  

Selbstverständlich werden in Zukunft auch Massnahmen im gewichtigen Schulbereich notwendig 
werden. Die Grünen würden zum Beispiel die Bildung von Mehrjahrgangsklassen in der Periphe-
rie unterstützen; eine Massnahme, die sich vielerorts bereits bewährt hat.  
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Ebenso begrüssen die Grünen auch die Überlegungen zum zentral gelegenen Schulraumstand-
ort, der so viel Kapazität zur Verfügung stellt, dass damit kostspielige und unbefriedigende Pro-
visorien unnötig werden. Die Grünen unterstützen den Gemeinderat, die Behörden, die Kommis-
sionen sowie auch die Verwaltung in den nächsten Budgetplanungen darin, mutig gewohnte Kon-
zepte zu hinterfragen, um so direkt Einsparungen zu erzielen und Synergien zu nutzen. Ein gutes 
Stück vom Aufwandüberschuss ist den zu geringen Steuereinnahmen geschuldet. Die Grünen 
sind der Meinung, dass bei einem strukturellen Defizit auch Korrekturen auf der Seite der Einnah-
men notwendig sind. Deshalb unterstützen die Grünen auch Anpassungen der Beitragssätze 
nach dem Verursacherprinzip. Die von den Grünen vor einem Jahr angemahnte Steuererhöhung 
ist jetzt aber unumgänglich. Leider hat die damals beschlossene Senkung des Steuersatzes, un-
ter dem Strich, einiges gekostet. Aus Fehlern sollte man lernen und entsprechend handeln, heute 
besteht die Möglichkeit dazu. Deshalb empfehlen die Grünen Münchenstein, den Aufgaben- und 
Finanzplan sowie das Budget, wie vorliegend, anzunehmen.  

Bei dieser Gelegenheit bedankt sich Christof Flück bei Alain Maier, Leiter Finanzen, sowie Ge-
meinderat Andreas Knörzer und dem gesamten Gemeinderat für den Einsatz. Die Grünen Mün-
chenstein sind der Meinung, dass es sich um ein erstes Etappenziel handelt, das man vor den 
Augen hat. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Christof Flück für seine Ausführungen 
und übergibt das Wort an Urs Thomann. 

Urs Thomann, hat Fragen zur verschiedentlich erwähnten Schuldensituation. Bis vor einem Jahr 
galt eine Verschuldungslimite von 80 % vom freien Finanzvermögen. Urs Thomann erkundigt 
sich, ob es diese Verschuldungslimite nicht mehr gibt und falls dies der Fall ist, weshalb es sie 
nicht mehr gibt. Weiter möchte U. Thomann wissen, wie es der Gemeinderat sieht bezüglich ei-
nem Schuldenmaximum, und was die Banken dazu meinen. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Urs Thomann für seine Ausführungen und 
übergibt das Wort an Gemeinderat Andreas Knörzer.  

Gemeinderat A. Knörzer erläutert, dass das Thema Schulden ein sehr wichtiges Thema ist. Falls 
der Eindruck entstanden ist, dass die Schulden etwas salopp gesehen werden, dann ist es der 
falsche Eindruck.  

Über die Verzinsungssituation könnte man eine ökonomische Streitdebatte führen. Gemeinderat 
A. Knörzer erläutert, dass er die Teuerung sehr kritisch verfolgt. Wichtig dabei sind die Sonderef-
fekte. Im Moment besteht eine sehr hohe Rate, weil man letztes Jahr, teilweise Corona-bedingt, 
tief gewesen ist. Nächstes Jahr wird es sich im Rahmen der Stabilisierungsmassnahmen auswir-
ken. 

Man stellt in der Schweiz fest, dass die Zinsinflation und die Zinsentwicklung des Auslands nicht 
mitgemacht werden, was im Wesentlichen am starken Schweizerfranken als eine Fluchtwährung 
liegt. Nichtsdestotrotz hat man im Aufgaben- und Finanzplan gezeigt, dass man am Ende der 
Planungsperiode wieder davon ausgeht, dass die Schulden, die man dort macht, höher verzinst 
werden müssen als die Schulden, die man ersetzt. Wieviel dies genau sein wird, ist wie das Lesen 
im Kaffeesatz. Im Moment ist Gemeinderat A. Knörzer der Meinung, dass es tief sein könnte. 

Zum Thema Schuldenlimiten und Schuldenbremsen erläutert Gemeinderat A. Knörzer, dass die 
Schulden nicht isoliert angeschaut werden dürfen. Im Moment muss man zur Kenntnis nehmen, 
dass sich die Gemeinde verschulden muss, um das Defizit zu decken und gewisse Investitionen 
zu tätigen, damit auch die mittel- bis langfristige Attraktivität der Gemeinde gewährleistet und 
gesteigert werden kann. 

Auf die Frage, ob sich dies auf dem Markt für die Gemeinde negativ auswirkt bei den Darlehens-
gebern bzw. Banken und Brokern, erklärt Gemeinderat A. Knörzer, dass die Gemeinde im Mo-
ment überhaupt keine Probleme hat, dies zu refinanzieren. Im Gegenteil: Die institutionellen An-
leger sind jeweils froh, wenn sie immer noch Geld an eine öffentliche Hand weitergeben können. 
Die Gemeinde verfügt immer noch über ein Finanzvermögen sowie ein vernünftiges Eigenkapital. 
Deshalb ist es nicht richtig, die Schulden und die Inflation alleine und isoliert zu betrachten. Das 
Eigenkapital konnte zum Glück gesteigert werden, z. B. mit den Vorfinanzierungen etc. Der Ka-
pitalmarkt sieht deshalb die Gemeinde Münchenstein als einen sehr guten Schuldner an. 

Zum Thema "höhere Zinsen" fügt Gemeinderat A. Knörzer an, dass diesbezüglich ein höheres 
Risiko besteht im Hinblick auf eine Inflation. Eine höhere Inflation kommt häufig zusammen mit 
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einer höheren Wirtschaftsleistung, d. h., wenn sich dies konjunkturell auswirkt, ist es gut für das 
Geschäft, die Löhne und somit auch positiv für die Steuerentwicklung. 

Urs Thomann fügt hinzu, dass er die Schulden nicht isoliert, sondern auch die Aktivseite betrach-
tet. Das Finanzvermögen muss zum Marktwert bewertet werden. Wenn die Zinsen erhöht wer-
den, nimmt der Preis für die Sachwerte und Liegenschaften vermutlich ab. Diese Abnahme wirkt 
sich, je nach der Stärke der Zinserhöhung, vermutlich stark aus. Die Nationalbank warnt ja immer 
wieder vor der Immobilienblase. Urs Thomann erkundigt sich, wie sich dies auf die Gemeinde 
auswirkt und ob diesbezüglich Simulationen gemacht wurden. 

Gemeinderat A. Knörzer bestätigt, dass Kalkulationen gemacht wurden beim Kauf der «Helvetia 
Häuser». Es macht keinen Sinn, davon zu sprechen, wie es bei einer Simulation aussieht, wenn 
die Zinsen bei 4 oder 5 % liegen. Es ist korrekt, dass wenn die Zinsen steigen, es sich auf den 
Wert des Vermögens eher negativ auswirkt. Die Zinsen sind aber nur ein Teil, der die Werthaltig-
keit der Immobilien mitbestimmt. Es besteht weiterhin eine grosse Nachfrage von institutionellen 
Anlegern, was auch ein Grund ist, weshalb die Gemeinde eine gute Schuldneradresse ist, da die 
Pensionskassen interessiert sind, in Objekte wie die «Helvetia Häuser» zu investieren. Es besteht 
weiterhin auch Bedarf an vernünftig zahlbarem Wohnraum, was nicht vergessen werden darf. Die 
Zinsen haben eine Auswirkung im Moment und sind ein kritischer Punkt. Das Simulationswesen 
wird sicher verbessert werden müssen. Im Moment besteht jedoch kein dringender Bedarf, da 
man davon ausgehen kann, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht substanzielle Ver-
änderungen des Zinsniveaus zu erwarten sind. 

Urs Thomann bedankt sich für die Auskunft, bemerkt jedoch, dass wenn sich die 1990er-Jahre 
auf dem Immobilienmarkt wiederholen sollten, es für Münchenstein sehr schlecht aussieht. Die 
Erfolgsrechnung ist heute schon ziemlich schwach, und wenn das noch dazu kommen würde, 
dann sieht es gar nicht mehr gut aus. Damals gab es einen Wertzerfall von über 30 %.  

Gemeinderat A. Knörzer bestätigt, dass ihm das schon bewusst ist. Er ist jedoch der Meinung, 
dass man sich beim Immobilienthema und bei der Beurteilung der «Helvetia Häuser» meistens 
nicht ganz einig ist.  

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Urs Thomann und Gemeinderat Andreas 
Knörzer für ihre Ausführungen. Da keine weiteren Wortmeldungen erwünscht sind, zitiert die Ge-
meindepräsidentin J. Locher-Polier den Antrag wie folgt:  

"Der Gemeindeversammlung wird beantragt, vom Aufgaben- und Finanzplan 2022 bis 2026 des  
Allgemeinen Haushalts und der Spezialfinanzierungen Kenntnis zu nehmen. 

Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum." 

://: 
Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier informiert, dass hiermit vom Aufgaben- und Finanzplan 
2022 bis 2026 des Allgemeinen Haushalts und der Spezialfinanzierungen Kenntnis genommen 
wurde. 

Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum. 
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Traktandum 3 
Budget 2022 
Gemeinderat Andreas Knörzer informiert über das Traktandum mittels PowerPoint-Präsentation. 
Aufgrund einer Ergebnisübersicht vergleicht Gemeinderat A. Knörzer das Budget 2022 mit dem 
Budget 2021 und der Rechnung 2020. Das operative Ergebnis im Budget 2022 von CHF -2.6 
Mio. ist eine deutliche Verbesserung zum Budget von 2021 aber auch zur Rechnung 2020.  

Die Erwartungsrechnung 2021 sieht ein Minus von CHF 3.1 Mio. vor, was eine kontinuierliche 
Verbesserung bedeutet. Das Gesamtergebnis mit den für 2022 budgetierten CHF -1.94 Mio. im 
Vergleich zu den für 2021 budgetierten –CHF 3.65 Mio. sowie der Rechnung 2020 mit CHF -3.41 
Mio. und der Erwartungsrechnung von -CHF 2.45 Mio., wobei man davon ausgeht, dass, wenn 
die Abrechnungen für die Bottmingerstrasse vorliegen, man ungefähr CHF 2 Mio. erreichen wird. 

Dieses Ergebnis beinhaltet fast CHF 1.6 Mio. als Ergebnis von 37 Stabilisierungsmassnahmen, 
die bereits verbucht wurden.  

Gemeinderat A. Knörzer ist zuversichtlich gestimmt zum Gesagten. Diese Stabilisierungsmass-
nahmen, gemäss den vorgegebenen Zielen zu erreichen, ist nicht ganz einfach. Es zeigt aber 
auf, dass man mit den geplanten Stabilisierungsmassnahmen nicht weit von der Realität entfernt 
ist. 

Weiter erläutert Gemeinderat A. Knörzer die Gliederung nach Funktionen (Nettoaufwand / Netto-
ertrag). In der Differenz vom Budget 2022 zum Budget 2021 kann man die Verbesserungen und 
die Verschlechterungen feststellen. Auf der allgemeinen Verwaltungsebene sticht ins Auge, dass 
man dort fast um CHF 1 Mio. besser liegt. Zu dieser Verbesserung führt hauptsächlich die Aus-
lagerung der Steuerabteilung an den Kanton, wozu anlässlich der Gemeindeversammlung vom 
September 2021, das Steuerreglement verabschiedet wurde. Das bedeutet aber nicht die Netto-
ersparnis aus den Steuern, wenn man das Personal abbaut und es nicht mehr für die Verarbei-
tung zur Verfügung steht. Die Veranlagungen müssen trotzdem erledigt werden, wofür die Ge-
meinde den Kanton jetzt bezahlt. Alleine diese Massnahme bringt aber nächstes Jahr, wo man 
sich noch im Übergangsjahr befindet und noch nicht alles abgeschlossen ist, ca. CHF 245'000 
und geht weiter zu CHF 300'000. 

Im Bereich Bildung ist ein Anstieg budgetiert. Der Grund dafür ist der Aufbau von zwei bis drei 
Kindergartenklassen, wobei die Angaben der Schule übernommen und drei Kindergartenklassen 
mehr budgetiert wurden. Zu dem kommen noch Lohnerhöhungen und weitere Kosten. 

Im sozialen Bereich ist eine Verbesserung feststellbar. Man kann festhalten, dass man im Sozi-
alhilfewesen so wenig Fälle zu verzeichnen hat, wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Dafür 
gibt es verschiedene Ursachen, z. B. gibt es eine Verbesserung im Bereich Ergänzungsleistun-
gen/AHV. Erfreulich ist aber auch, dass in der Erfolgsrechnung in der Funktion 9 "Finanzen und 
Steuern" einiges passiert ist. Die Nettoverbesserung von CHF 540'000 sieht zwar nicht nach viel 
aus, ist aber aus zwei gegenläufigen Blöcken entstanden. Erfreulich sind der Anstieg der Steu-
ererträge auf CHF 2.5 Mio. sowie die knappe Million aus der Steuerfusserhöhung von 59 % auf 
61 %, falls der Erhöhung zugestimmt wird. Weiter sind ca. +0.3 Mio. Erträge aus den Vorjahren 
(Steuerjahr 2019 und älter) erfreulich, da man in den Vorjahren negative Belastungen zu ver-
zeichnen hatte. Zudem gibt es eine Niveauverschiebung nach oben zu verzeichnen, aufgrund 
von höherem erwarteten Steuerkraftwachstum von BAK Basel Economics (schnellere Erholung 
der Wirtschaft nach Corona, als noch vor einem Jahr prognostiziert). Die Steuererträge sind im-
mer Schätzungen, da man viele Jahre zurück abrechnen muss. Die Grundlage dazu bietet der 
Abrechnungsstand von über 95 % für das Jahr 2018. Trotz allem sind dies erfreuliche Bewegun-
gen im Bereich Steuererträge. 

Das wird leider wieder zu einem grossen Teil kompensiert durch das Thema "Finanzausgleich", 
der fast CHF 2 Mio. beträgt. Er setzt sich zusammen aus CHF 800'000, welche die Gemeinde 
letztes Jahr erhalten hat und ungefähr CHF 1.2 Mio., welche die Gemeinde bezahlen muss. 

Es erscheint nicht sinnvoll, eine Steuererhöhung zu erzielen und gleichzeitig den Finanzausgleich 
an den Kanton weiterzugeben, so nach dem Motto "das Geld wird durchgereicht". Dem ist aber 
nicht so, was sehr wichtig zu verstehen ist, da der kantonale Finanzausgleich steuerfussverän-
derungsneutral berechnet wird. Dabei handelt es sich um einen sogenannten "fiktiven Steuer-
fuss", der aus dem Durchschnitt von allen Steuern berechnet wird und tiefer liegt als der Steuer-
fuss der Gemeinde. Somit bleibt die Steuerfusserhöhung in Münchenstein. 
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Weiter erläutert Gemeinderat A. Knörzer die Stabilisierungsmassnahmen, wie sie heute schon 
budgetiert sind. Die Stabilisierungsmassnahmen sind in der Regel sehr detailliert aufgelistet mit 
wenigen Ausnahmen, wo kleinere Massnahmen zusammengefasst wurden. 

Bei den Auslagerungsthemen wie dem Thema "Mittagstisch" wird immer wieder die Frage nach 
den Lösungen für das Personal bzw. nach Entlassungen gestellt. Diese Themen sind immer sehr 
schwierig, doch hat die Gemeinde gute Lösungen mit Pensionierungen sowie Übergangslösun-
gen in anderen Tätigkeiten gefunden. Es werden somit diesbezüglich keine sozialen Probleme 
verursacht, was dem Gemeinderat wichtig ist. 

Weiter gibt es die Massnahmenart Effizienzsteigerung sowie den Teilverzicht und Verzicht. Da-
runter fallen viele verschiedene Massnahmen. Dabei hat man auch untersucht, wodurch der Auf-
wand verursacht wird. Ein gewichtiger Faktor sind die Spezialfinanzierungen, die man jahrelang 
nicht von der Aufwandseite her betrachtet hat. 

Weiter gibt es verschiedene Anlässe, die man nicht mehr weiterführen will. Im Bereich Kultur 
wurde ebenfalls reduziert. Dabei gilt zu bemerken, dass das, was für 2021 budgetiert wurde, im 
Moment noch nicht zur Hälfte ausgeschöpft ist. Der Gemeinderat wird sich später damit beschäf-
tigen, nach was für einem Kriterienkatalog das Geld verteilt wird. So hat man nach verschiedenen 
Kriterien untersucht, ob die aktuellen Ausgaben der Gemeinde noch gerechtfertigt sind. 

Die Themen "Gebühren" und "Einnahmen" sind ebenfalls sehr wichtig. Die Steigerungen von Ge-
bühren und Einnahmen betragen nur etwa einen Drittel, der Rest sind die Sparmassnahmen. Man 
hat also nicht angefangen, nur durch die Erhöhung von Gebühren höhere Einnahmen zu erzielen, 
sondern, man hat vor allem auch darauf geachtet, wo man Einsparungen erzielen kann. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist das Thema "Feuerwehr". Es ist geplant, dass auch die Feuer-
wehr einen Abgabe-Beitrag leisten soll. Dabei wird wieder die Frage gestellt, ob es sich um eine 
verdeckte Steuererhöhung handelt, was nicht der Fall ist. Man hat wirklich ausführlich analysiert, 
welchen Aufwand die Feuerwehr verursacht. Dabei handelt es sich nicht nur um den Sold der 
Mannschaft und der Leitung bzw. des Kaders und den Sachaufwand. Die Feuerwehr verursacht 
auch einen Aufwand in der Verwaltung sowie einen Leitungsaufwand im Bereich Sicherheit. Zu-
dem bezieht die Feuerwehr auch Infrastruktur- und IT-Dienstleistungen. Dabei konnte ein Mehr-
aufwand von ca. CHF 215'000 festgestellt werden. Gleichzeitig konnte man aber im Bereich der 
Feuerwehr weitere Sparmassnahmen im Betrag von ca. CHF 66'000 planen, was auch mit den 
zuständigen Personen entsprechend besprochen wurde. Somit betragen die budgetierten Mehr-
kosten für die Feuerwehr ca. CHF 150'000, sodass die Feuerwehrabgabe entsprechend gerecht-
fertigt ist. 

Als nächstes präsentiert Gemeinderat A. Knörzer die wesentlichen Abweichungen vom Budget 
2021 zum Budget 2022, die jeweils netto ausgewiesen sind. 

Auf der Aufwandseite finden sich die ergebnisreduzierenden Faktoren beim Personalaufwand der 
Lehrpersonen, bei den stationären und ambulanten Pflegebeiträgen, bei den Zusatzbeiträgen 
aufgrund der EL-Obergrenze sowie bei den Positionen des Finanzausgleichs (netto). Zu einer 
Ergebnisverbesserung tragen im Wesentlichen die Positionen beim Personalaufwand des Ver-
waltungs- und Betriebspersonals, beim Sachaufwand (netto), bei der Sozialhilfe/Asylwesen 
(netto), die Beiträge an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), die Beiträge an den 
Kanton für Ergänzungsleistungen zur AHV sowie die übrigen Positionen (netto) bei. 

Das Thema "Pflegebereich" muss stets im Auge behalten werden, da es die Gemeinde noch 
nächstes Jahr viel Geld kosten wird. Aber auch diesbezüglich sind Massnahmen geplant, die vom 
Gemeinderat sehr genau analysiert werden. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass für die "Jahre 
danach" Verbesserungspotenzial vorhanden ist, auch wenn jetzt noch höhere Kosten verursacht 
werden.  

Auf der Ertragsseite führen die steigenden Steuereinnahmen beim Fiskalertrag zu einer Ergeb-
nisverbesserung. In der Summe resultiert, unter der Berücksichtigung der ergebniserhöhenden 
und -reduzierenden Faktoren, das ausgewiesene Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss) von 
CHF 1’940’416. 

Zur Investitionstätigkeit erläutert Gemeinderat A. Knörzer, dass für das Budgetjahr 2022, zulasten 
des Allgemeinen Haushalts, Bruttoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen (VV) von insgesamt 
CHF 7’616’700 vorgesehen sind. Die erwarteten Einnahmen belaufen sich auf CHF 193’333. Per 
Saldo resultieren Nettoinvestitionen von CHF 7’423’367. Davon entfallen CHF 4.6 Mio. oder 62 
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% auf den Bereich Kultur, Sport, Freizeit, Kirche für die geplanten Sanierungen der Sportplätze 
und die Erneuerungen der Spielplätze.  

Die grössten Investitionsausgaben ins Verwaltungsvermögen (VV) betreffen die Sanierungen der 
Sportplätze mit CHF 3.4 Mio. und die Erneuerungen der Spielplätze mit CHF 0.8 Mio., die Sanie-
rung der Pavillons Dillacker mit CHF 731’000, die Sanierung des Garderobengebäudes Sport-
platz Au mit CHF 360’000, die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr mit CHF 
290’000, die Instandstellung der Karl Geigy-Strasse mit CHF 520’000, die der Verwaltung etwas 
Sorgen bereitet, da sie in einem sehr schlechten Zustand ist und somit aufwendig saniert werden 
muss. Diese Investition ist somit höher als der Durschnitt einer Strassensanierung, was aber auch 
längerfristig, auf mehrere Jahre hinaus, berücksichtigt werden muss. Im Bereich der Umbauten 
der behindertengerechten Bushaltestellen ist die Gemeinde bald am Ende angelangt, was eine 
gewisse Entlastung bedeutet, da sich der Umbau einer Haltestelle auf ca. CHF 250'000 beläuft. 

Die Investitionen ins Finanzvermögen (FV) für Sanierungsarbeiten bei der Liegenschaft an der 
Hauptstrasse 50 belaufen sich 2022 auf CHF 250’000. 

Zu den Finanzkennzahlen informiert Gemeinderat A. Knörzer, dass die Selbstfinanzierung eine 
der relevanten Kenngrössen zur Beurteilung der Finanzkraft bezüglich Investitionen ist. Für 2022 
beträgt die budgetierte Selbstfinanzierung für den Allgemeinen Haushalt CHF 402’661 (Budget 
2021: CHF 6’744’946) – wobei hier der Gemeinderat noch nicht jubelt, da es sich um eine margi-
nale Verbesserung handelt, und für den Gesamthaushalt CHF -42’481 (Budget 2021: CHF 
6’376’327). 

Der Selbstfinanzierungsgrad für den Allgemeinen Haushalt beträgt 2022 5.4 % (Budget 2021: 
128.4 %), jener für den Gesamthaushalt -0.4 % (Budget 2021: 87.8 %). Damit befindet sich der 
Allgemeine Haushalt sowie der Gesamthaushalt unterhalb der Zielvorgabe.  

Der Zinsbelastungsanteil beträgt 0.0 % und lässt damit weiteren Handlungsspielraum für zusätz-
liche Fremdkapitalaufnahmen offen. 

Im Bereich der Spezialfinanzierungen wurde bereits das Meiste, im Rahmen der Erläuterungen 
zum Aufgaben- und Finanzplan, erwähnt. 

Für das Budget 2022 der Wasserversorgung ist ein Ertragsüberschuss von CHF 22’735 vorge-
sehen (Budget 2021: Aufwandüberschuss von CHF 106’764). Grössere Abweichungen zum 
Budget 2021 finden sich beim Personalaufwand mit Mehrausgaben von CHF 52’000 aufgrund 
der Anpassung der Direktbelastung von Personalkosten. Beim Sachaufwand resultiert eine Re-
duktion um CHF 113’000 durch die einmalig im Budget 2021 eingestellten Ausgaben für Planun-
gen und Projektierungen für das neue Pumpwerk «Brüglinger Ebene» sowie für Erneuerungen 
der Steuerkasten und des Klappenersatzes. Die Abschreibungen reduzieren sich um CHF 64’000 
aufgrund grösserer Investitionseinnahmen der letzten Jahre, die Direktabschreibungen von be-
stehenden Anlagen zur Folge hatten. Das Eigenkapital reduziert sich infolge der budgetierten 
Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022 per 31. Dezember 2022 auf voraussichtlich CHF 3’623’515. 

Die geplanten Bruttoinvestitionen belaufen sich 2022 auf insgesamt CHF 2’845’000 und werden 
für das neue Pumpwerk «Brüglinger Ebene» (CHF 2.2 Mio.), für die Erneuerungen der Wasser-
leitungen am Dych (CHF 300’000) und bei der Lehengasse (CHF 345’000) aufgewendet. Für die 
Anschlussbeiträge, die sich nach den realisierten Bauprojekten richten, werden CHF 405’000 er-
wartet. In der Summe resultieren Nettoinvestitionen von CHF 2’440’000. 

Bei der Abwasserbeseitigung sieht es ähnlich aus wie bei der Wasserversorgung. Für das Budget 
2022 der Abwasserbeseitigung ist ein Aufwandüberschuss von CHF 117’530 vorgesehen 
(Budget 2021: Aufwandüberschuss von CHF 135’365). Grössere Abweichungen zum Budget 
2021 finden sich beim Personalaufwand mit Mehrausgaben von CHF 53’000 aufgrund der An-
passung der Direktbelastung von Personalkosten. Die um CHF 79’000 höher ausfallenden Ent-
gelte sind auf höher budgetierte Abwassergebühren zurückzuführen, die auf Basis aktueller 
Hochrechnungen respektive Vorjahreswerten angepasst wurden. Das Eigenkapital reduziert sich 
infolge der budgetierten Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022 per 31. Dezember 2022 auf vo-
raussichtlich CHF 10’802’064. 

Die geplanten Bruttoinvestitionen belaufen sich 2022 auf CHF 857’000 für das laufende Sanie-
rungs- und Erhaltungsprogramm alter und beschädigter Kanalisationsleitungen. Für die Kanali-
sationsanschlussbeiträge, die sich nach den realisierten Bauprojekten richten, werden CHF 
400’000 erwartet. In der Summe resultieren Nettoinvestitionen von CHF 457’000. Das Eigenka-
pital ist sehr hoch. 
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Für das Budget 2022 der Abfallbeseitigung ist ein Aufwandüberschuss von CHF 393’238 vorge-
sehen (Budget 2021: Aufwandüberschuss von CHF 238’397). Grössere Abweichungen zum 
Budget 2021 finden sich beim Personalaufwand mit Mehrausgaben von CHF 148’000 aufgrund 
der Anpassung der Direktbelastung von Personalkosten. Beim Sachaufwand resultiert eine Re-
duktion von CHF 56’000 durch die einmalig im Budget 2021 eingestellten Ausgaben für den Con-
tainerersatz an der Lärchenstrasse und für die Wartung der Presscontainer. Die internen Ver-
rechnungen erhöhen sich um CHF 66’000 aufgrund der Dienstleistungen für die Wartung und 
Kontrolle der Sammelstellen, die kalkulatorisch ermittelt und der Abfallbeseitigung belastet wer-
den. Das Eigenkapital reduziert sich infolge der budgetierten Ergebnisse der Jahre 2021 und 
2022 per 31. Dezember 2022 auf voraussichtlich CHF 1’084’221. Die Problematik des hohen 
Aufwandüberschusses muss konzeptionell angegangen werden.  

Bei der Abfallbeseitigung sind für das Budgetjahr 2022 keine Investitionen geplant. 

 

Bevor Gemeinderat A. Knörzer zum Antrag des Gemeinderates kommt, empfiehlt er der Gemein-
deversammlung, der Erhöhung des Steuersatzes für die natürlichen Personen zuzustimmen, da 
der Gemeinderat die "Hoffnung auf bessere Zeiten" nicht als das richtige Vorgehen empfindet. 
Die Erhöhung des Steuersatzes bei den natürlichen Personen bringt eine gewisse Reserve sowie 
mehr Flexibilität mit sich. Es ist sinnvoller, die gemäss Aufgaben- und Finanzplan geplanten Mas-
snahmen zu Ende führen zu können. Später kann man wieder über die Steuern sprechen. 

Deshalb bittet Gemeinderat A. Knörzer die Gemeindeversammlung, den Anträgen des Gemein-
derates zuzustimmen.  

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Gemeinderat A. Knörzer für seine Aus-
führungen und übergibt das Wort an Matthias Grüninger, Präsident der Rechnungsprüfungskom-
mission (RPK). Sie informiert, dass der Bericht der RPK auf S. 98 des Budgets 2022 und S. 23 
des Flyers zum Budget 2022 eingesehen werden kann.  

Matthias Grüninger, Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK), informiert, dass das 
Budget 2022 auf einem sehr strukturierten Budgetprozess mit sehr hohem Detaillierungsgrad ba-
siert. Die resultierenden Zahlen werden analysiert und mit dem letzten Budget sowie der Erwar-
tungsrechnung verglichen sowie im Gemeinderat besprochen. Es gibt mehrere Runden, anläss-
lich welcher die Zahlen überarbeitet werden. Gesetzliche Vorgaben werden eingehalten und 
Empfehlungen des Kantons werden meistens berücksichtigt. 

Wie man feststellen konnte, resultiert ein negatives Ergebnis. Das hat sich aber gegenüber der 
Projektion für das 2022 vom letztjährigen Finanzplan verbessert. Das im Wesentlichen wegen der 
Stabilisierungsmassnahmen, die von der RPK im Detail geprüft wurden. Die Umsetzbarkeit der 
Stabilisierungsmassnahmen scheint beim allergrössten Teil realistisch zu sein. 

Bei der Planung der Schulklassen besteht allenfalls ein Verbesserungspotenzial. Die Anzahl der 
Schulklassen hat einen sehr grossen Einfluss auf das Budget. 

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 mit dem erhöhten Steuerfuss 
für die natürlichen Personen und unverändertem Steuersatz für die juristischen Personen anzu-
nehmen. 

Weiter bedankt sich M. Grüninger bei A. Maier, Leiter Finanzen, und seinem Team sowie bei 
Gemeinderat A. Knörzer und dem ganzen Gemeinderat für die sehr gute Arbeit hinter dem 
Budget.  

 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Matthias Grüninger, Präsident der Rech-
nungsprüfungskommission (RPK), für seine Ausführungen und übergibt das Wort an Stefan 
Haydn, Präsident der Gemeindekommission (GK). 

Stefan Haydn, Präsident der Gemeindekommission, entschuldigt sich, dass er bei seiner ersten 
Stellungnahme zum Aufgaben- und Finanzplan bereits auch das Budget dazu genommen hat. 
Deshalb gibt es keine weiteren Bemerkungen. 

://: 
Er informiert, dass die Gemeindekommission das Budget 2022 mit 10 Ja-Stimmen angenommen 
hat.  
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://: 
Der Erhöhung der Steuersätze hat die Gemeindekommission mit 8 Ja-Stimmen und 2 Enthaltun-
gen zugestimmt. 
 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich beim Präsidenten der Gemeindekommission, 
S. Haydn, für seine Ausführungen und erkundigt sich, ob das Eintreten bestritten ist. 

://: Das Eintreten wird nicht bestritten. 

Weiter informiert die Gemeindepräsidentin, J. Locher-Polier, dass sie im Anschluss an die Wort-
meldungen die Gemeindeversammlung anhand des funktionalen Zusammenzuges auf S. 38 des 
Budgets 2022 sowie auf S. 5 des Flyers zum Budget 2022, durch die verschiedenen Konten 
durchführen wird. Sollte jemand dazu einen Änderungsantrag haben, kann man diesen bei der 
entsprechenden Kontogruppe stellen. 

 
Wortmeldungen zu diesem Traktandum: 

Hanni Huggel will nicht einen Antrag stellen auf Nichteintreten auf das Budget, sondern sie 
möchte etwas ergänzen. Es geht um die Stabilisierungsmassnahmen auf S. 13 des Budgets 
2022, die auch von Gemeinderat A. Knörzer erläutert wurden. H. Huggel informiert, dass es auch 
noch ein wenig persönlich gefärbt ist aber sie möchte auch, dass es nochmals zur Kenntnis ge-
nommen wird für die Zukunft. 

Die Art und Weise, wie der Gemeinderat mit dem Personal umgegangen ist, hat viel Frustration 
beim Personal ausgelöst. Der Slogan "Münchenstein sei ein gutes Pflaster" passt im Moment 
nicht mehr. Das Personal sollte im Sommer helfen, sich selber einzusparen. So wurde es vom 
Personal aufgenommen. 

Weiter stellt H. Huggel zur Steuerveranlagung, die ausgelagert wurde, noch ein paar Fragen. Sie 
möchte wissen, was mit all den Angestellten passiert ist, und ob sie beim Kanton in Liestal eine 
Arbeit finden konnten. Weiter erkundigt sich H. Huggel, ob sie bei der Verwaltung eine Stelle im 
gleichen Umfang gefunden haben und ob sie bei der Stellensuche unterstützt worden sind. Weiter 
möchte H. Huggel wissen, ob eine Überbrückungsrente gesprochen wurde. Sie hofft, dass die 
Geschäftsleitung und der Gemeinderat die Auslagerung der Steuerverwaltung sozialverträglich 
gestaltet haben. 

Zum Thema Mittagstisch, das H. Huggel als "ihr Kind" bezeichnet, informiert H. Huggel, dass sie 
1997 den Mittagstisch mit ein paar Frauen aus der Gemeinde gegründet hat. Zuerst wurde dieses 
Projekt vom Familienverein unterstützt. Nach einigen Briefen an den Gemeinderat hat der Mit-
tagstisch auch hier weitere Unterstützung erhalten. Die katholische Kirche war sehr zuvorkom-
mend mit der Zurverfügungstellung der Küche und weiteren Räumen.  

Ein wichtiges Ziel des Mittagstisches war, dass die Kinder ein Essen erhalten, das frisch zuberei-
tet und gesund ist. Viele Kinder haben am Mittagstisch gelernt, Salat zu essen. Die Köchin des 
Mittagstisches hat ihr Amt jetzt 18 Jahre lang ausgeführt und sich an jede Veränderung ange-
passt. 

Es wurden immer mehr Kinder und Menus mussten auch gekocht werden für das Tagesheim und 
alle Tagesstrukturen. Auch diese Herausforderung hat die Köchin ohne Probleme gemeistert. Im 
Moment kocht sie zwischen 60 bis 120 Mahlzeiten pro Tag. Gerne hätte sie diese Aufgabe noch 
zwei Jahre länger ausgeführt. Leider hatte man das Gefühl, dass eine Änderung nötig ist und 
man diesen kleinen Betrag einsparen muss. 

Gemeinderat A. Knörzer hat es auch schon erwähnt. Beim Mittagstisch geht es nicht um sehr 
viel, aber trotzdem hatte man das Gefühl, dass man den Mittagstisch auslagern muss. 

Die Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler sind jetzt ein Jahr in Arlesheim gewesen. Jetzt 
sind sie nach Münchenstein zurückgekommen. Diejenigen, die am Mittagstisch teilnehmen, sind 
wieder ins Pfarreiheim zurückgekehrt. Das Essen für die Sekundarschulkinder wird jetzt von einer 
Catering-Firma geliefert und nebendran wird für die anderen Kinder gekocht. Das könnte man als 
Schildbürgerstreich oder Unverhältnismässigkeit bezeichnen – auf jeden Fall ist es seltsam. H. 
Huggel versteht nicht, weshalb man gerade beim Mittagstisch die zwei Jahre nicht noch verlän-
gern konnte. Was mit dem Personal passiert, ist nicht so klar, wie es von Gemeinderat A. Knörzer 
erwähnt wurde. Es sind immerhin zwei Köchinnen mit einem geschützten Arbeitsplatz und es ist 
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nicht so klar, was diese machen sollen oder dürfen. Für die langjährige Köchin wird es nicht so 
einfach sein, etwas zu finden, da sie nicht mehr die Jüngste ist.  

H. Huggel bemerkt, dass Sparbemühungen, die auf dem Buckel der Angestellten ausgetragen 
werden, nie gut sind. Manchmal sind sie auch unumgänglich. Aber bei so kleinen Beträgen wie 
bei der Gärtnerei, dem Friedhof, dem ganzen Reinigungspersonal und dem Mittagstisch hätte es 
etwas mehr Fingerspitzengefühl gebraucht. Der Image-Schaden der Gemeinde, der hier verur-
sacht wird, ist beträchtlich. Zudem muss die Arbeit von den Leuten, die wegfallen, jetzt von den 
übrig gebliebenen übernommen und erledigt werden. Dabei stellt sich die Frage, ob dies fair ist 
und auch, ob es wirklich gut aufgeht.  

Das Image der Gemeinde Münchenstein als sozialer und guter Arbeitgeber sollte verbessert und 
solche Projekte sollten in Zukunft besser abgewickelt werden. Es wäre schade, wenn dies nicht 
gelingen sollte.  

 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier, bedankt sich bei H. Huggel für ihre Ausführungen und 
bestätigt, dass H. Huggel in ganz vielen Punkten recht hat. Es ist kein attraktives Sparprogramm. 
Man hat jedoch alles sehr genau und sachlich analysiert sowie nach Lösungen gesucht. Nichts 
wurde ausgelassen, es gab keine Tabus. Beim Personal hat man für die betroffenen Angestellten 
nach bestmöglichen Lösungen gesucht. Bei den Steuern ist es sehr gut gelungen, beim Mittags-
tisch ist man noch dran. Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier ist der Meinung, dass man dort 
auch auf gutem Weg ist.  

Auch auf sehr gutem Weg ist die Überarbeitung des Personalreglements, das in einer paritäti-
schen Arbeitsgruppe erarbeitet wurde. Der Gemeinderat hofft, dass er das neue Personalregle-
ment anlässlich der nächsten Gemeindeversammlung präsentieren kann. Erst wenn es vom Per-
sonalrat und dem Personalverband abgesegnet ist, wird es der Gemeindeversammlung vorge-
stellt. Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier betont nochmals, dass das Finanzstabilisierungspro-
gramm kein attraktives Programm ist, das durchgezogen werden muss. Dem Gemeinderat ist 
jedoch Transparenz sehr wichtig und überall dort, wo etwas angepasst werden muss, versucht 
man die bestmögliche soziale Lösung zu finden. Was die Aussage zu den Sekundarschulkindern 
betrifft, verweist Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier auf den Kanton, weil das nicht die Ge-
meinde betrifft.  

Gemeinderat A. Knörzer erläutert, dass er den Vorwurf, dass man mit wenig Fingerspitzengefühl 
die Leute gezwungen hat zu sagen, wie sie sich wegrationalisieren können, nicht auf sich sitzen 
lassen will. Er versteht zwar, dass es ein wichtiges und emotionales Thema ist, aber, wie bereits 
die Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier erläutert hat, hat die Finanzsituation der Gemeinde 
dazu geführt, dass man alles genau analysieren musste. Wenn man damals den Steuerfuss nicht 
auf 59 % gesenkt, sondern bei 61 % belassen hätte, dann hätte man den substanziellen Betrag 
von der CHF 1 Mio. auch nicht wettmachen können  

Der Ansatz, wie man auf die Leute zugegangen ist und Transparenz geschaffen hat, ist der bes-
sere Weg, als wenn es der Gemeinderat mit externen Beratern im Geheimen alles beschlossen 
hätte. Auch hat man das Personal eingeladen, Vorschläge für potenzielle Einsparungen zu un-
terbreiten, nicht um sich wegzusparen, sondern, um effizienter arbeiten zu können. Dabei geht 
es nicht um die Wertschätzung der Arbeit, sondern es gibt Tätigkeiten, die gut erledigt wurden, 
aber trotzdem überprüft werden mussten. Das Personal schätzt es mehr, wenn man es auch zu 
Beteiligten gemacht hat.  

Im Mai 2021 hat man das Personal sehr transparent informiert, um was es genau geht. Diesen 
Schritt hat der Gemeinderat auch lange überlegt und aufgegleist. Die betroffenen Teams wurden 
vor der allgemeinen Information in Kenntnis gesetzt. Es ist klar, dass es für die direkt Betroffenen 
schwierig ist. In der Steuerveranlagung hat man allen Mitarbeitenden ein Angebot für eine ein-
vernehmliche Lösung unterbreitet. Eine Person hat von diesem Angebot Gebrauch gemacht, alle 
anderen Mitarbeitenden haben es abgelehnt. Zudem gab es eine Frühpensionierung. Der Rest 
der Mitarbeitenden hat schnell eine neue Stelle gefunden. Man hat auch Mitarbeitende zum Kan-
ton vermittelt, was ebenfalls nicht auf Interesse bei den Mitarbeitenden gestossen ist. Das Prob-
lem für die Verwaltung ist nun, dass für die Übergangsphase, bis zur vollständigen Übergabe an 
den Kanton, kein Team mehr für die Bearbeitung der Steuerveranlagung zur Verfügung steht. 
Deshalb ist man auf die diesbezügliche Hilfe des Kantons angewiesen. Dies war aber dem Ge-
meinderat zum vornherein bewusst, da man in einem Markt, wo die Leute knapp sind und gesucht 
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werden, ziemlich schnell eine Stelle finden kann. Die Person, die das Angebot angenommen hat, 
hat bis zur Pensionierung eine Stelle. 

Beim Mittagstisch handelt es sich um eine Frühpensionierung und für zwei Mitarbeitende um eine 
Weiterbeschäftigung in der Schulergänzenden Betreuung. 

Weiter bemerkt Gemeinderat A. Knörzer zu der Aussage, dass es sich in gewissen Fällen nur um 
kleine Beträge handelt, die eingespart werden können, dass man bedenken muss, dass auch 
kleine Beträge zusammengezählt einen grossen Betrag bilden. Auch diese Beträge müssen an-
gegangen werden, da bis im Jahr 2024 zwei Millionen Schweizerfranken gefunden werden müs-
sen, die eingespart werden können. Zudem ist es auch wichtig, wieder durchatmen und Reserven 
bilden zu können. 

Dem Gemeinderat ist es bewusst, dass er hierbei eine grosse Verantwortung trägt. Es gibt aber 
auch Mitarbeitende in der Verwaltung, die finden, dass es an der Zeit ist, einmal genauer hinzu-
schauen und das Personalreglement zu überarbeiten. Dadurch wird eine saubere Ausgangslage 
für einen guten Arbeitsplatz geschaffen. 

Es ist noch nicht vorbei und der eine oder andere Entscheid wird noch gefällt werden müssen. 
Nach der Bereinigung wird jedoch die Verwaltung deutlich besser aufgestellt sein als vorher.  

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Gemeinderat A. Knörzer für seine Aus-
führungen und übergibt das Wort an Aron Agnolazza.  

Aron Agnolazza ist im Frühling mit seiner Familie frisch nach Münchenstein gezogen und hat 
nach drei Tagen in Münchenstein eine Steuerrechnung erhalten. Das war für ihn der erste Mo-
ment, wo er den Eindruck hatte, dass es der Gemeinde finanziell nicht sehr gut geht. Am letzten 
Wochenende hat er dann das Budget 2022 gelesen und tatsächlich festgestellt, dass es der Ge-
meinde finanziell nicht so gut geht und grosse Anstrengungen unternommen werden, damit es 
der Gemeinde wieder besser geht. Dabei hat er die teilweise bereits erwähnten Posten gefunden, 
wo es um die sogenannten "kleinen Beträge" geht. Bei einigen dieser Posten hatte er das Gefühl, 
dass es sich relativ leicht sparen bzw. nicht mehr ausgeben liesse, wenn man die Rechnung 2020 
anschaut. Es handelt sich um die folgenden Posten: 

− Aus- und Weiterbildung Personal, wo es rund CHF 80'000 mehr ausmacht, als in der Rech-
nung 2020  

− Büromöbel, plus CHF 70'000  

− Betriebs- und Verbrauchsmaterial, gegenüber dem Budget 2021 auf 2022 rund CHF 40'000 
mehr 

Weiter gibt es noch zwei Punkte, mit denen man sich nicht sehr beliebt macht, nämlich 

− beim Stufenanstieg von 0.8 % vom Lohn wird der Vorschlag unterbreitet, diese Lohnerhöhung 
für ein Jahr zu halbieren, was nochmals CHF 100'000 ausmachen würde sowie 

− bei der Gemeindepolizei, die anscheinend Weltmeister im Bussen verteilen ist, im Vergleich 
zu den umliegenden Gemeinden, und die Rechnung anschaut, könnte man die Bussen auf 
CHF 400'000 pro Jahr limitieren.  

Aron Agnolazza möchte gern einen Kompromissantrag stellen, dass man die Steuern nur um 1 
% anstatt 2 % erhöht sowie auf die Erhöhung der Feuerwehrersatzabgaben verzichtet. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei A. Agnolazza für seine Ausführungen. 
Weiter erläutert die Gemeindepräsidentin, dass sie im Anschluss durch das Budget 2022 führen 
wird. Wenn ein konkreter Änderungsantrag zu einem Posten vorliegt, dann kann dieser zu dem 
entsprechenden Posten gleich gemeldet werden.  

Arnold Amacher erläutert, dass vor einem Jahr die vierte Gemeindepolizei-Stelle geschaffen 
wurde. Es ist ein unangenehmes Thema, da es auch das Personal bzw. eine Stelle betrifft. Es 
geht aber auch um Funktionen. A. Amacher möchte gerne vom Gemeinderat bis im September 
2022 wissen, ob das bestehende Pflichtenheft, das an der letzten Gemeindeversammlung schrift-
lich bei den Beilagen im Ratschlag vorlag, durch die Bewerberinnen und Bewerber erfüllt wird 
bzw. ob die Leute dafür genug qualifiziert sind. 5,5 Punkte von 8 Punkten sind rein administrative 
Aufgaben, die von irgendjemandem, der entsprechend geschult ist, erledigt werden können. Zu-
dem benötigt das Ausstellen von Bussen kein Patrouillenfahrzeug mit zwei bewaffneten Polizis-
ten. Die Bewaffnung hat ja auch Folgen. Man braucht eine Schiessausbildung sowie die Kontrolle 
der Schiessausbildung. Deshalb stellt sich die Frage, ob die Erwartungen an die Polizei erfüllt 
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werden bzw. ob die Mitarbeitenden die richtigen Personen sind, um die Erwartungen erfüllen zu 
können. Auch stellt sich die Frage, ob es eine Gemeindepolizei braucht. Dies zu beurteilen ist 
jedoch die Aufgabe des Gemeinderates sowie auch die Ausarbeitung entsprechender Vorschläge 
an die Gemeindeversammlung.   

Die Probleme, welche die Gemeinde hat, sind, dass zu viele Punkte im Budget beschlossen wer-
den, wie z.B. die Gemeindepolizei. Ein anderes Beispiel ist ein früherer Antrag auf Schulsozial-
arbeit. Dies wurde nicht im Rahmen des Budgets behandelt, sondern, es wurde eine Sondervor-
lage ausgearbeitet, die man anlässlich der Gemeindeversammlung ausführlich diskutiert und be-
schlossen hat, ob man es so will oder nicht. Diejenigen, die dagegen waren, konnten das Refe-
rendum ergreifen. Wenn es im Rahmen vom Budget beschlossen wird, dann ist es davon ausge-
schlossen, dass diejenigen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die an diesem Abend nicht an-
wesend sind, keine Möglichkeit haben, sich zu diesem Thema äussern zu können. 

Weiter bezieht sich A. Amacher auf die Aussage der RPK, dass auch Investitionen von CHF 
100'000 anlässlich einer Gemeindeversammlung diskutiert werden können, wenn es, im Rahmen 
der Sparmassnahmen, auch um kleinere Beträge geht. Deshalb werden auch Überlegungen an-
gestellt, ob man nicht die Gemeindeordnung so revidieren müsste, dass der Spielraum, alles ins 
Budget packen zu müssen, ein wenig kleiner wird. Natürlich wären von dieser Einschränkung 
keine immer wiederkehrenden Kosten (wie Heizabrechnung, Löhne etc.) betroffen, damit der Ge-
meinderat und die Verwaltung weiterhin funktionieren können.  

Als nächstes bezieht sich A. Amacher auf das Thema Verdichtung und die Gegensätze in der 
Aussage von Sven Mathis. Einerseits möchte man möglichst gute Steuerzahler anziehen, die 
dann jedoch nicht in ein maximal verdichtetes Gebiet wohnen gehen möchten. Bei solchen An-
nahmen macht man sich selber etwas vor. Bereits vor der vanBaerle-Abstimmung wurden Aus-
sagen gemacht, dass man daran zweifelt, ob diese Rechnung aufgehen wird. 

Dabei stellt A. Amacher die Frage, wie man es mit rund 12'000 Einwohnenden schaffen will, die 
CHF 4.5 Mio. strukturelles Defizit zu finanzieren. Wenn man es nämlich mit den 12'000 Einwoh-
nenden nicht schafft, stellt sich die Frage, wie man es mit 13'000 Einwohnenden erreichen will. 
Diese Überlegungen sind für A. Amacher unklar.  

Zusammenfassend erwartet A. Amacher, dass wenn vom Gemeinderat jedes Detail angeschaut 
wird, auch das Thema "Gemeindepolizei" und andere Themen und Funktionen detailliert analy-
siert werden. A. Amacher erwartet diesbezüglich eine Antwort bis im September 2022, damit man 
noch darauf reagieren kann. 

Sven Mathis ist auch der Meinung, dass nicht jeder in ein verdichtetes Gebiet wohnen gehen will. 
Deshalb hat er bereits vorher erwähnt, dass es der FDP lieber ist, 50 Wohnungen mit den "rich-
tigen" Einwohnenden zu haben, als 500 Wohnungen mit Einwohnenden, die, aus struktureller 
Sicht, eher die Gemeinde noch kosten, als dass sie gute Steuereinnahmen generieren.  

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier äussert sich noch zur Gemeindepolizei, da dieses Gebiet 
zu ihrem Departement gehört. Sie erläutert, dass die Gemeinde über vier ausgebildete Polizisten 
verfügt, die regelmässige Patrouillen durchführen. Die Polizisten sind ausgebildet, um auch bei 
einer grösseren Randale einschreiten zu können. Der Gemeinderat hat bezüglich der Gemeinde-
polizei in letzter Zeit sehr positive Meldungen erhalten, da die Gemeindepolizei sichtbar ist und 
eine gewisse Sicherzeit vermittelt. Natürlich gibt es auch bei der Arbeit der Gemeindepolizei einen 
administrativen Anteil, der dazugehört. Es gibt aber viele Situationen, wo man als Einwohnende 
von Münchenstein froh sein kann, dass die Gemeinde über so gut ausgebildete Polizisten verfügt.  

 

Weiter führt die Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier durch das Budget 2022 und liest alle 
Kontogruppen vor. Sie weist darauf hin, dass man sich zu jeder Kontogruppe melden bzw. ei-
nen Antrag stellen kann: 

 
Kontogruppe 0 – Allgemeine Verwaltung (S. 47–49) 
Kontogruppe 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit (S.49 –54) 
Kontogruppe 2 – Bildung (S. 54-61 
Kontogruppe 3 - Kultur, Sport, Freizeit und Kirche (S. 61-66) 
Kontogruppe 4 – Gesundheit (S. 66-67) 
Kontogruppe 5 - Soziale Sicherheit (S. 67-73) 
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Meret Stoll meldet sich im Namen der SP Münchenstein zu S. 67-73 und stellt einen Antrag zur 
Erhöhung der finanziellen Mittel für die Familien- und Jugendberatung sowie Schulsozialarbeits-
stellen. Die aktuelle und bereits lang anhaltende Corona-Pandemie setzt allen zu. Ein besonderes 
Augenmerk möchte M. Stoll auf die Kinder und Jugendliche richten. Mit grosser Wahrscheinlich-
keit hat man auch schon in den Medien davon gelesen oder kennt sogar Kinder oder Jugendliche 
im Familien- oder Bekanntenkreis, die davon betroffen sind.  

M. Stoll legt diesbezüglich ein paar Schlagzeilen aus den Medien von der letzten Woche auf. 
Vorwiegend aufgrund von Corona treten bei Schülerinnen und Schülern viel häufiger psychische 
und psychosoziale Probleme auf. M. Stoll ist selber Mutter von zwei Töchtern und arbeitet an 
einer Schule als Therapeutin, wo sie zunehmend mit Ängsten und Verunsicherungen der Kinder 
und Jugendlichen konfrontiert wird. Als Schulrätin der Primarschule Münchenstein seit zehn Jah-
ren verfolgt M. Stoll besorgt die Entwicklung von der Zunahme von Kindern mit besonderen Be-
dürfnissen und herausforderndem Verhalten. Die Probleme äussern sich bei jüngeren Kindern 
vermehrt durch Aggressivität, Unruhe und Verweigerung. Jugendliche haben vermehrt mit De-
pressionen, Ängsten und Suizidalität zu kämpfen. 

Jetzt stellt sich die Frage, wie man diese Kinder und Jugendliche unterstützen kann. Im Moment 
verfügt Münchenstein über zwei Schulsozialarbeiterinnen mit einem Arbeitspensum von insge-
samt 100 % sowie eine Familien- und Jugendberaterin mit einem Arbeitspensum von 60 %. Beide 
Stellen haben das Ziel, Kinder, Jugendliche und Eltern zu beraten und zu begleiten und sie bei 
der Bewältigung von aktuellen Herausforderungen zu stärken. Zusätzlich arbeitet die Schulsozi-
alarbeit präventiv und ressourcenorientiert mit ganzen Klassen. Die zwei Stellen sind oft der Erst-
kontakt eines Kindes, da Auffälligkeiten häufig im Schulsetting erkannt werden. Aktuell hat das 
Bedürfnis an Beratungen so zugenommen, dass die Fachstellen die vielen Beratungsanfragen 
nicht mehr bewältigen können. Da zusätzlich ein Mangel an Therapieplätzen besteht, können die 
Probleme und das Defizit nicht behoben werden. Das kann sich negativ auf die schulischen Leis-
tungen und die psychische Entwicklung auswirken. 

Die SP Münchenstein ist der Meinung, dass man hier investieren sollte, denn es gilt, bereits im 
jungen Alter, Spätfolgen zu vermeiden. Aus diesem Grund stellt M. Stoll einen Antrag für zusätz-
liche CHF 60'000, aufgeteilt auf die Familien- und Jugendberatung sowie die Schulsozialarbeit. 
Dies entspricht etwa einer Stelle mit einem Arbeitspensum von 50 %. Wie das zusätzliche Pen-
sum von den ca. 50 Stellenprozent alimentiert werden soll, überlässt die SP Münchenstein gerne 
den Spezialisten der Gemeinde, der Einfachheit halber unter dem Kto 5450 Leistungen Familie 
allgemein. Die SP Münchenstein hat jedoch auch das Anliegen, dass davon die Bedürfnisse der 
Schulsozialarbeit, Kto 2192 Volksschule abgedeckt werden. 

Zum Schluss noch eine Anregung, die nicht ein verbindlicher Bestandteil dieses Antrages ist. Weil 
die drei bestehenden Stellen aktuell alle von Frauen besetzt sind, würde, aus Sicht der SP, ide-
alerweise ein Mann das Team ergänzen.  

M. Stoll bedankt sich für die Aufmerksamkeit und bittet die Gemeindeversammlung, dem Antrag 
zuzustimmen.  

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Meret Stoll für ihre Ausführungen und 
übergibt das Wort an Patrick Rickenbach.   

Patrick Rickenbach bedankt sich bei M. Stoll für diesen wichtigen Budgetantrag. Als Präsident 
des Sekundarschulrates Arlesheim-Münchenstein nimmt er kurz Stellung zu diesem Antrag wie 
folgt: Viele Kinder und Jugendliche in Münchenstein leiden unter der Last der Pandemie und der 
ergriffenen Massnahmen. Durch die Einschränkungen der sozialen Kontakte und der Freizeitak-
tivitäten sowie der unsicheren beruflichen Perspektive wird die Situation zunehmend prekär. Die 
Nachfrage in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist auf einem sehr hohen Niveau, sowohl ambu-
lant, wie auch stationär. Die Plätze sind aber voll belegt und es bestehen lange Wartezeiten. 

Eine besorgniserregende Tendenz ist die zunehmende Zahl an Patientinnen und Patienten mit 
Selbstverletzungen und suizidaler Verhaltensweise. Hat die Schulsozialarbeit und die Schullei-
tung normalerweise eine Handvoll Jugendliche zu begleiten, so sind es jetzt ein paar Dutzend 
pro Jahr. P. Rickenbach bedankt sich ganz herzlich bei den Pädagogen für ihr hohes Engage-
ment. Manchmal sind sie die einzigen positiven Bezugspersonen, die den Kindern und Jugendli-
chen bleiben. Deshalb bittet P. Rickenbach die Gemeindeversammlung, im Namen des Schulra-
tes und der Schulleitung der Sekundarschule, den Budgetantrag zu unterstützen. Die Zusam-
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menarbeit mit der Familien- und Jugendberatung ist in Münchenstein gut eingespielt. Mit der Un-
terstützung dieses Antrages durch die Gemeindeversammlung wird wesentlich zur Entlastung der 
Schule beigetragen, ganz im Sinn der Kinder und Jugendlichen. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Patrick Rickenbach für seine Ausführun-
gen und übergibt das Wort an Stefan Haydn. 

Stefan Haydn erkundigt sich, ob die Anträge des Herrn in den hinteren Reihen wahrgenommen 
worden sind und nachher auch noch zur Abstimmung gelangen. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier erläutert, dass sie den Herrn und die Gemeindeversamm-
lung ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass Budgetanträge bei den betreffenden Kontogrup-
pen gestellt werden können. 

Die Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier zitiert den aufgeschalteten ersten Budgetantrag der 
SP Münchenstein, welcher von Merett Stoll vorgestellt wurde und erkundigt sich, wer dem Antrag 
Folge leisten und zustimmen möchte wie folgt: 
 
Budget 2022 - Änderungsantrag 1 
 
Antrag von zusätzlichen CHF 60'000, aufgeteilt auf die Familien- und Jugendberatung 
und die Schulsozialarbeit. 
 
5450 Leistungen an Familien allgemein (u.a. Jugend- und Familienberatung)  

Konto 5450.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 
Erhöhung um CHF 30'000 auf Total 140'754.00 
 
2192 Volksschule, sonstiges (Schulsozialarbeit) 

Konto 2192.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 
Erhöhung um CHF 30'000 auf Total CHF 93'584.00.  
 
Die Abstimmung ergibt folgendes Resultat: 
 
://: Der Antrag wird mit 40 Ja-Stimmen zu 45 Nein-Stimmen und 19 Enthaltungen abge-

lehnt. Das Budget bleibt diesbezüglich ohne Änderung.  
 
Die Gemeindepräsidentin, J. Locher-Polier, fährt mit der Lesung der Kontogruppen weiter:  
 
Kontogruppe 6 – Verkehr (S. 73-74) 
Kontogruppe 7 – Umweltschutz und Raumordnung (S. 74-81) 
Kontogruppe 8 – Volkswirtschaft (S. 81-82) 
Kontogruppe 9 – Finanzen und Steuern (S. 82-86) 
 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier zitiert den Antrag des Gemeinderates (Budget 2022 S. 
100 oder Ratschlag S. 6) Ziffer 1:  

1. Das vorliegende Budget 2022 wird genehmigt. 

Bevor es zur Abstimmung kommt, wird die Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier, vom Ge-
schäftsleiter, S. Friedli, darauf hingewiesen, dass wenn noch andere Budgetänderungsanträge 
vorliegen, diese vorher gestellt werden sollten. Deshalb bittet die Gemeindepräsidentin, Herrn 
Aron Agnolazza, seinen Antrag nochmals vor der Gemeindeversammlung zu formulieren. 

 

Aron Agnolazza erläutert, dass er nicht die entsprechende Kontonummer aufgeschrieben hat. Er 
sieht jedoch bei folgenden Punkten ein Einsparungspotenzial: 

3090 Aus- und Weiterbildung des Personals gegenüber der Rechnung 2020 minus CHF 78'077. 
Die 38 Positionen sind proportional verteilt auf allen diesen Budgetpositionen im Verhältnis zum 
Gesamtaufwand in allen Kontogruppen um CHF 78'077 zu kürzen, S. 39. 

Da die Formulierung etwas unklar ist, fasst Geschäftsleiter S. Friedli zusammen, dass er an-
nimmt, dass der gesamte Weiterbildungsaufwand zusammengezogen wurde und dementspre-
chend jetzt eine Kürzung beantragt wird, die betraglich nochmals erwähnt werden sollte. S. Friedli 
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empfiehlt, damit der Änderungsantrag umgesetzt werden kann, zu erwähnen, dass alle Aufwen-
dungen proportional im gleichen Rahmen zu kürzen sind, wodurch alle 38 Budgetpositionen 
gleichermassen getroffen werden. Es macht wahrscheinlich keinen Sinn, wenn man aus den 38 
Budgetpositionen anfängt, die viertgrössten oder so ähnlich herauszusuchen etc. Es scheint, 
dass es insgesamt um eine Kürzung geht, proportional von allen Kontopositionen 3090 im Um-
fang des gewünschten Betrages. S. Friedli erkundigt sich, ob diese Formulierung so korrekt ist. 

Aron Agnolazza erläutert, dass man es noch einfacher machen kann. A. Agnolazza hat grund-
sätzlich darauf geachtet, wo man einsparen könnte, wenn man den Steuerfuss nur um 1 Prozent 
anstatt um 2 Prozent erhöht. Das könnte A. Agnolazza per E-Mail zur Verfügung stellen.  

Geschäftsleiter S. Friedli erläutert, dass ein konkreter Antrag formuliert werden muss. S. Friedli 
hat versucht, Hand zu bieten. Der Antrag könnte so lauten, dass man grundsätzlich alle Positio-
nen Aus- und Weiterbildung Personal, im Verhältnis zum Gesamtumfang, um rund CHF 80'000 
kürzt, d. h. es sind CHF 80'000 proportional zu verteilen, falls das der Betrag ist, den A. Agnolazza 
erwähnt hat. So müsste man nicht die einzelnen Kontopositionen zusammensuchen. 

Aron Agnolazza erkundigt sich, ob es möglich ist, dass er den Gesamtbetrag angibt, den man 
proportional über das gesamte Budget kürzen könnte. 

Geschäftsleiter S. Friedli erläutert, dass A. Agnolazza betreffend die Konto-Position 3090 einen 
Kürzungsbetrag angeben kann zum errechneten Gesamtaufwand, der um X Franken gekürzt und 
proportional auf alle betreffenden Konten verteilt werden soll. 

Aron Agnolazza bemerkt, dass es sich um CHF 78'077 handelt. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier formuliert den Änderungs-Antrag von Herrn A. Agnolazza 
wie folgt: 

Budget 2022 - Änderungsantrag 2: 
Kto Nr. XXX.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals soll um CHF 78'077 proportional 
über alle Kontengruppen gekürzt werden. 

Auf die Frage aus dem Plenum, auf welcher Seite sich dieses Konto im Budgetbericht befindet, 
erläutert die Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier, dass das Konto 3090 in ganz vielen Konten-
gruppen vertreten ist, über das gesamte Budget verteilt. 

Gemeinderat A. Knörzer fügt hinzu, dass man auf S. 39 des Budgets 2022 die Artengliederung 
findet. Dort hat man unter dem Konto 309 Übriger Personalaufwand die Position 3090 Aus- und 
Weiterbildung des Personals, wo jetzt CHF 184'340 eingestellt sind. Dazu stellt der Antragsteller 
den Antrag, dass diese Position um CHF 78'077 gekürzt wird. 

Geschäftsleiter S. Friedli hat den Antrag formuliert und auf der Leinwand eingeblendet. Er bittet 
den Antragsteller, Herrn Aron Agnolazza zu überprüfen, ob der Antrag richtig formuliert ist und es 
sich um den gewünschten Betrag handelt, damit man zur Abstimmung kommen kann. 

Aron Agnolazza bestätigt, dass der Änderungsantrag korrekt formuliert ist. 

Arnold Amacher bemerkt, dass man jetzt genau sehen konnte, was generell läuft und er vorher 
zu vermitteln versuchte. Er ist der Meinung, dass die Budget-Gemeindeversammlung nicht der 
Ort ist, um inhaltlich solche Diskussionen zu führen. Der Gemeinderat hat wahrscheinlich seine 
Gründe, dass er sein Personal in die Weiterbildung schickt. Vielleicht wäre es aber einmal inte-
ressant zu erfahren, welche Weiterbildungen diese Mitarbeitenden besuchen. Dann könnte man 
nämlich inhaltlich darüber abstimmen. 

Den Antrag der SP hat A. Amacher sehr gut gefunden, aber, ausser, dass man weiss, dass die 
Jugendlichen leiden, weiss man nicht mehr. Die Jugendlichen, die leiden, machen auch Lärm und 
Party in der Nacht und werden dann von Sicherheitspersonal zurechtgewiesen. Das muss man 
eben auch sehen. So findet A. Amacher, dass die Gemeindeversammlung nicht der Ort ist, um 
solche Diskussionen zu führen. Deshalb bittet A. Amacher die SP, den Antrag wieder an einer 
nächsten Gemeindeversammlung zu bringen. Weiter bittet A. Amacher die Gemeindeversamm-
lung, als Konsequenz den Antrag abzulehnen. Dies nicht, weil A. Amacher dagegen ist, da er 
eigentlich wirkliche Einsparungen befürwortet, sondern, weil man jetzt zu wenig darüber weiss, 
um fundiert entscheiden zu können. Ein jetziger Entscheid wäre ein Bauchentscheid, um zufrie-
den nach Hause gehen zu können. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei A. Amacher für seine Ausführungen und 
übergibt das Wort an Mathias Grüninger, Präsident der Rechnungsprüfungskommission.  
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Mathias Grüninger bemerkt, dass er sich sehr darüber freut, dass ein Neuzuzüger das Budget 
2022 so genau angeschaut hat. Das ist sehr lobenswert, und wenn ein RPK-Sitz frei wird, wird 
M. Grüninger Herrn Aron Agnolazza sehr gerne kontaktieren. Weiter erläutert M. Grüninger, dass 
er den Input von Herrn Aron Agnolazza als sehr konkrete Vorschläge wahrgenommen hat. Er 
erläutert, dass es sich um ein sehr detailliertes Budget handelt, das nun die Gelegenheit bieten 
würde um zu erläutern, was hinter diesen Kosten steht. Diese Transparenz könnte auch zum 
besseren Verständnis der Kosten dienen, sodass der Antrag vielleicht gar nicht mehr nötig ist, 
anstatt, dass man über einen Antrag abstimmt, den man gar nicht richtig versteht.  

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei M. Grüninger für seine Ausführungen und 
bemerkt, dass ein Antrag vorliegt, über den man gerne diskutieren und danach abstimmen kann. 
Wenn man den Posten genau betrachtet, kann man feststellen, dass es sich um einen Posten 
handelt, den man bereits sehr genau angeschaut und analysiert hat, wo eingespart und der Pos-
ten optimiert werden kann 

Weiter ist die Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier überzeugt, dass die Aus- und Weiterbildung 
der Mitarbeitenden zu einem guten Arbeitsplatz gehört.  

Stefan Haydn bemerkt, dass es richtig ist, dass der Posten "optimiert" wurde, dies aber nach 
oben anstatt nach unten, was die falsche Richtung ist. Auf S. 39 in der Rechnung 2020 ist der 
Aufwand CHF 106'000 und im Budget 2022 CHF 184'000. Da wurde die Schraube in die falsche 
Richtung gedreht.  

Gemeinderat A. Knörzer bemerkt, dass der Vergleich zur Rechnung 2020 stimmt. Man darf aber 
nicht vergessen, dass hier Budget zu Budget verglichen wird. Das Budget 2022 zeigt einen ein-
deutig tieferen Wert als das Budget 2021. Es gibt Gründe, weshalb es 2020 anders ausgefallen 
ist. Dort befand man sich in der Corona-Pandemie mit einem Lockdown und noch viel schwieri-
geren Situationen. Bei einem Teil der Aus- und Weiterbildungen wurden die Mitarbeitenden sogar 
verpflichtet. Beim Vergleich zwischen dem Budget 2021 und dem Budget 2022 zeigt die Tendenz 
eindeutig nach unten.  

Geschäftsleiter S. Friedli erläutert, dass die Gemeinde zurzeit über rund 220 Mitarbeitende ver-
fügt. Deshalb wäre es völlig illusorisch, wenn man jetzt eine lange Liste von möglichen Aus- und 
Weiterbildungen, die darin enthalten sind, vorlesen würde. Das macht keinen Sinn. Was hier re-
levant ist in runden Zahlen sind die budgetierten CHF 180'000, die man um CHF 80'000 reduzie-
ren will, was nicht ganz die Hälfte bedeutet. Für die Mitarbeitenden bedeutet es, dass fast jeder 
zweite Mitarbeitende die budgetierte Aus- und Weiterbildung nicht machen kann. Das ist der Ent-
scheid, den die Gemeindeversammlung fällen möchte. Geschäftsleiter S. Friedli fühlt sich nicht 
verpflichtet, jetzt konkrete Beispiele über die CHF 180'000 aufzählen zu müssen, das sprengt 
einfach den Rahmen. Er bittet deshalb die Gemeindeversammlung um Verständnis und die Be-
urteilung nach gesundem Menschenverstand. Es wurde bereits genug informiert, dass man ver-
stehen kann, worauf der Antrag herabzielt. Zudem hat der Antragsteller das Recht, dass über den 
Antrag abgestimmt wird. 

Meret Stoll findet es unverantwortlich, über den Antrag so abzustimmen, wenn man nicht genau 
weiss, unter welchen konkreten Kontengruppen diese Aus- und Weiterbildungen gestrichen wer-
den sollen. Zum Beispiel gibt es in der Schule verpflichtende Weiterbildungen. Deshalb kann man 
es, aus Sicht von M. Stoll, nicht einfach proportional kürzen. 

Geschäftsleiter S. Friedli erläutert, dass üblicherweise auch keine Änderungsanträge auf der Ar-
tengliederung (S. 39) gestellt werden, sondern auf den einzelnen konkreten Budgetpositionen. 
Hier war man sehr entgegenkommend, indem man versucht hat, den Antrag des Antragstellers 
so zu formulieren, dass er gangbar ist. Die Formulierung wurde bereits auf die Leinwand projiziert 
und kann nochmals angeschaut werden. Die drei X bedeuten, dass nicht genau definiert ist, um 
welchen Konten es sich handeln, sondern sämtliche Konten, die hinten mit 3090 enden, werden 
proportional entsprechend gekürzt, ohne Ausnahmen. Das ist jetzt sinngemäss der Antrag des 
Antragstellers, den er bestätigt hat, dass er ihn so stellen möchte. Wenn man es nicht so machen 
will, dann müsste man konkrete Budgetpositionen benennen, was der Antragsteller explizit so 
nicht gemacht hat.  

 

David Huggel bedankt sich bei Herrn Aron Agnolazza, dass er so konstruktiv mitarbeitet und das 
Budget genau gelesen hat. Weiter.bemerkt D. Huggel, dass es sehr gefährlich ist, über diesen 
Änderungsantrag im Rahmen des Budgets abzustimmen und einfach Ja zu sagen. Das betrifft 
dann ganz viele Positionen, wo die Aus- und Weiterbildung wegfällt, wie z. B. bei der Kindes- und 
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Erwachsenenschutzbehörde. Gerade vorher konnte man hören, dass es sich hierbei um ein wich-
tiges Thema handelt. Bei der Feuerwehr wäre es dasselbe. Auch bei den Kindergärten und Schu-
len würden viele Aus- und Weiterbildungen wegfallen. Schlussendlich ist es auch attraktiv für 
einen Arbeitnehmer, wenn er eine Weiterbildungsmöglichkeit als Perspektive bekommt. D. Hug-
gel würde vorschlagen, da die Gemeinde bereits über so gut ausgebildete Polizisten verfügt, wie 
es von der Gemeindepräsidentin vorher erwähnt wurde, bei diesem Personal die Aus- und Wei-
terbildungen zu streichen. Das ist doch ein rechter Posten, es handelt sich um 1110.3090. 

Die Gemeindepräsidentin, J. Locher-Polier, unterbricht D. Huggel bei seinen Ausführungen und 
weist darauf hin, dass man sich immer noch bei dem Änderungsantrag von Herrn Aron Agnolazza 
befindet. Sie bedankt sich für den Hinweis, dass es auch die Schule und die Feuerwehr betrifft. 

Geschäftsleiter S. Friedli meldet sich zu Wort und bemerkt, dass das, was er jetzt sagen wird, 
nichts mit dem Änderungsantrag zu tun hat. Es trifft ihn etwas emotional. Vorher hat Hanni Huggel 
über einen respektvollen Umgang mit dem Personal gesprochen usw. Das, was jetzt hier veran-
staltet wird, nämlich das verspotten von einzelnen Berufsgruppen, ist kein Beispiel für einen ge-
sunden Umgang. Geschäftsleiter S. Friedli bedauert es extrem, dass man bei gewissen Berufs-
gruppen sehr rücksichtsvoll sein kann und sich bei anderen so verhält. Damit übergibt S. Friedli 
sein Wort zurück an die Gemeindepräsidentin für Sachfragen. 

Giorgio Lüthi möchte direkt den Antragsteller darauf hinweisen, dass die Zahl, die er genommen 
hat, von der Rechnung 2020 stammt. Im März 2020 wurden alle von Corona und dem Lockdown 
überrascht. Deshalb ist G. Lüthi der Meinung, dass die Zahl von 2020 nicht repräsentativ ist für 
die inskünftigen Aufwände. Dort konnte nämlich niemand einen Kurs besuchen. G. Lüthi fragt 
deshalb den Antragsteller, ob er seinen Antrag nicht zurückziehen möchte.  

Die Gemeindepräsidentin, J. Locher-Polier erkundigt sich bei Herrn Aron Agnolazza, ob er sei-
nen Antrag aufrecht halten möchte, da man sonst zur Abstimmung kommen würde. 

Herr Aron Agnolazza entschuldigt sich, dass er ein solches Durcheinander verursacht hat. Es ist 
ihm vor allem darum gegangen, Ideen aufzuzeigen, wo man allenfalls noch sparen könnte. Er 
zeigt Verständnis dafür, dass man in diesem Rahmen nicht unendlich lang über einzelne Budget-
posten diskutieren kann und zieht deshalb seinen Antrag zurück. Er wird noch später auf den 
Steuerfuss zu sprechen kommen. 

Die Gemeindepräsidentin Jeanne Locher-Polier zitiert den Antrag des Gemeinderates wie folgt: 

1. Das vorliegende Budget 2022 wird genehmigt. 

2. Für das Jahr 2022 werden die öffentlichen Abgaben wie folgt festgesetzt: 
2.1 Gemeindesteuern (§ 2 Steuerreglement) 
 Natürliche Personen: 

 Einkommens- und Vermögenssteuer (§ 19 StG): 61 % des Staatssteuerbetrages (bisher 
59%) 

 Juristische Personen: 
 Ertragssteuer (§ 58 StG): 5 % des steuerbaren Ertrages (wie bisher) 
 Kapitalsteuer (§ 62 StG): 0.55 ‰ des steuerbaren Kapitals (wie bisher) 

2.2 Feuerwehrpflichtersatz (§ 15, Abs. 2 Feuerwehrreglement) 

 10 % des Gemeindesteuerbetrages (bisher 8%), max. CHF 1'000.00 (bisher CHF 900) 

Diese Beschlüsse unterstehen nicht dem fakultativen Referendum. 

Weiter erkundigt sich die Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier, ob nun über den Punkt 1 des 
Antrages abgestimmt werden kann. 

Geschäftsleiter S. Friedli erläutert, dass wenn man davon ausgehen kann, dass die Diskussion 
abgeschlossen ist und alle Anträge gestellt worden sind, was auch den Steuerfuss betrifft, dann 
kann man darüber abstimmen. Wenn die Diskussion noch nicht abgeschlossen ist und jemand 
noch einen Änderungsantrag stellen möchte, auch zum Steuerfuss, dann kann man noch nicht 
über den Antrag des Gemeinderates abstimmen. Zuerst sollte also die Diskussion geführt wer-
den, Anträge gestellt und bereinigt werden und am Schluss die Schlussabstimmung stattfinden. 

Sven Mathis, FDP, erläutert, dass es kein offenes Geheimnis ist, da die FDP dies bereits in einem 
Brief adressiert hat. Die FDP stellt einen Änderungsantrag, dass man den Steuerfuss auf den 
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bisherigen 59 % belassen und nicht auf 61 % erhöhen sollte. Der Antrag von Sven Mathis lautet 
also wie folgt: 

Änderungsantrag 3 
Sven Mathis, FDP, stellt einen Änderungsantrag, dass man den Steuerfuss bei den natürlichen 
Personen auf 59 % lässt und nicht auf 61 % erhöht. 

Als Begründung für diese Schlussfolgerung erläutert S. Mathis, dass es auch mit dem Vorgehen 
des Gemeinderates zu tun hat. Einige Positionen konnten gestrichen werden, wobei man doch 
auch erwähnen muss, dass es gemäss der Meinung der FDP, darunter auch einige "tief hängende 
Früchte" gehabt hat, wie z. B. die Auslagerung der Steuerveranlagung. Diese Massnahmen wer-
den von der FDP begrüsst, jedoch können sie noch nicht das Ende bedeuten. Der Druck des 
Gemeinderates sollte aufrechterhalten werden, sodass dieser Weg weiterverfolgt wird und wei-
tere Einsparungen umgesetzt werden. Sven Mathis zeigt eine Grafik. 

Bis jetzt konnte der Gemeinderat rund CHF 1.6 Mio. einsparen. Davon sind CHF 291'000 Ausla-
gerungen gewesen, wie z.B. die Steuerverwaltung. Als zweite Position hat es Effizienzsteigerun-
gen sowie Teil- und Verzichtmassnahmen mit CHF 786'000 und als dritte Position kommt mit 
CHF 511'000 der Gebührenanteil. Das, was also aufgrund von Gebühren erhöht wurde, waren 
bereits 20.5 %. Wenn jetzt noch die geplante Steuererhöhung dazukommt, dann werden weitere 
36 % von den CHF 2.5 Mio. aufgrund von höheren Gebühren erreicht. Wenn man das addiert, so 
ist man auf 56.7 %, d. h. in einer Gemeinde, die steuerfussmässig nicht sehr attraktiv ist, wird der 
Steuerzahler nochmals deutlich höher zur Kasse gebeten, als eigentlich auf der Aufwandseite die 
Möglichkeiten sind. 

Die Gemeinde hat am 20. Mai 2021 die Mitteilung publiziert "Wege aus dem strukturellen Defizit", 
was bereits vorher beim Aufgaben-und Finanzplan erwähnt wurde. Damals wurden 100 Mass-
nahmen definiert, Arbeitsgruppen, Mitarbeitende sowie externe Beratungsunternehmen, für die 
man zahlen musste, um die Vorgehensweise auszuarbeiten.  

Damals kam man zur Schlussfolgerung, dass Effizienzsteigerungen und Auslagerungen in der 
Grössenordnung von CHF 26.4 Mio. möglich sind und Verzicht und Teilverzicht von weiteren CHF 
25.3 Mio. Der FDP ist absolut klar, dass wenn man CHF 50 Mio. einsparen will, dass es die 
Gemeinde nicht mehr geben wird, darüber muss man gar nicht diskutieren. Wenn man aber ir-
gendwo sagen kann, dass diese Zahl nachvollziehbar bzw. glaubwürdig ist, dann kann man da-
von ausgehen, dass man zwischen 5-10 % dieser Werte, die man veröffentlicht hat, einsparen 
müsste. Wenn man davon 10 % nimmt, dann liegt der Betrag bei CHF 5 Mio. von CHF 50 Mio., 
wenn man mit 5 % rechnet, dann liegt der Betrag bei CHF 2.5 Mio. Entsprechend sieht dann die 
ganze Rechnung sehr attraktiv aus, nämlich, dass man zum grössten Teil, je nachdem, ob man 
bei den 5 % oder bei den 10 % liegt, aus dem strukturellen Defizit herausgekommen ist. 

Gemäss der Meinung der FDP braucht es diese Steuererhöhung nicht. Die Gemeinde liegt mit 
den 59 % auf Platz 3 im Kanton. Beim Skifahren ist dies lustig, beim Steuerzahlen muss man sich 
hinterfragen, ob man auf das Podest kommen will. Mit 61 % wäre dann die Gemeinde auf Platz 
zwei. 

Deshalb stellt die FDP den Antrag, den Steuerfuss bei 59 % zu belassen. Gemäss der Meinung 
der FDP hat die Gemeinde nicht ein grundsätzliches Einnahmen-Problem, sondern auch ein Aus-
gaben-Problem. Dies kann man auch auf den Einsparungsmöglichkeiten, die man selber definiert 
hat und extern darüber beraten wurde, feststellen.  

Sven Mathis legt eine Visualisierung zum Bruttoaufwand der laufenden Rechnung nach Einwoh-
nergemeinde, aus dem Internet vom Statistischen Amt Baselland, auf. Dabei geht es um den 
Bezirk Arlesheim, damit man Gleiches mit Gleichem vergleicht. Es geht darum, gewisse Positio-
nen, wie die Soziale Wohlfahrt anzuschauen, wo die Gemeinde Münchenstein mit 26,1 % deutlich 
über den Zahlen der anderen vergleichbaren Gemeinden steht. Diese Zahlen sind von 2019 wes-
halb es möglich ist, dass sie sich in der Zwischenzeit etwas verändert haben. Somit befindet sich 
die Gemeinde nicht in einer Bandbreite, in der sie sehr gut dasteht. Für die FDP sind dies die 
Themen, bei denen man einsparen sollte, bevor man bei den Bürgern wieder das Geld holen 
geht. Wir sprechen hier von 2 % Steuerprozent, d. h. CHF 900'000, was schlussendlich jeder 
Familie dann auch fehlt im täglichen Leben. Deshalb bittet die FDP die Gemeindeversammlung, 
bei dem Steuerfuss von 59 % zu bleiben. Das Papier "Wege aus dem strukturellen Defizit" zeigt 
genug Möglichkeiten für Einsparungen. Wenn dem nicht so ist, dann findet es S. Mathis etwas 
fahrlässig, dass man es veröffentlicht hat, wenn man nicht selber daran glaubt, dass man 5 bis10 
% von der möglichen Summe einsparen könne. 
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Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Sven Mathis für seine Ausführungen und 
übergibt das Wort an Stefan Haydn.  

Stefan Haydn, SVP, erläutert, dass die SVP prinzipiell die FDP unterstützt und auch beim Steu-
erfuss von 59 % bleiben möchte. Die Erläuterungen von Sven Mathis sind absolut korrekt. Damit 
erübrigt sich der Antrag der SVP, auch auf dem Steuerfuss von 59 % zu bleiben. 

Weiter erläutert S. Haydn, dass man sich immer noch in einer Pandemie befindet und es vielen 
Leuten nicht gut geht, auch psychisch. Es gibt Menschen, die noch eine Arbeit haben, aber an-
dere haben sie verloren. Diese verfügen über geringere Mittel zum Leben. Wenn dann noch eine 
höhere Steuerrechnung kommt, weil es die Gemeinde auf der Ausgabenseite verpasst hat, recht-
zeitig Massnahmen zu ergreifen, dann sieht es für diese Menschen nicht gut aus, weshalb es die 
SVP nicht nachvollziehen kann, dass die Gemeinde in der Pandemie eine Steuererhöhung erzie-
len möchte. Deshalb unterstützt die SVP den Antrag, auf dem Steuerfuss von 59 % zu bleiben, 
was bereits ein hoher Steuerfuss ist. Man möchte schon seit rund zehn Jahren, dass die Reichen 
nach Münchenstein ziehen und es ist immer noch nicht passiert.   

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Stefan Haydn für seine Ausführungen und 
übergibt das Wort an Beat Widmer.  

Beat Widmer, EVP, spricht als Mitglied der EVP und bedankt sich bei Sven Mathis für die letzte 
Folie betreffend die soziale Wohlfahrt mit 26 %. Beat Widmer ist stolz, in so einer Gemeinde zu 
wohnen mit dieser Zahl für die soziale Wohlfahrt. Er ist auch stolz, dass er in einer Gemeinde 
wohnt, die diesbezüglich die höchste Zahl hat. Beat Widmer würde es bedauern, wenn man hier 
sparen möchte. Auch fände es Beat Widmer schade, wenn man sich auf die 2 % Steuererhöhung 
fokussiert und diesbezüglich mit der Zahl der sozialen Wohlfahrt von 26 % argumentiert. Er emp-
fiehlt der Gemeindeversammlung, die Steuererhöhung von 2 % zu befürworten, damit man die 
Zahl von den 26 % für die soziale Wohlfahrt beibehalten kann und deshalb als eine soziale Ge-
meinde im Baselbiet bekannt ist und es auch weiter unterstützen kann. Die EVP unterstützt solche 
Bestrebungen. Der EVP geht s nicht um wirtschaftliche Bestrebungen als Steuerdomizil, sondern 
mehr um die Bestrebungen, die bereits S. Haydn erwähnt hat. Gerade die aktuellen Probleme im 
Zusammenhang mit der Pandemie, kann man mit diesen Massnahmen auffangen. Deshalb legt 
B. Widmer der Gemeindeversammlung ans Herz, die Steuererhöhung zu unterstützen. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Beat Widmer für seine Ausführungen und 
übergibt das Wort an Veronika Münger.  

Veronika Münger, SP Münchenstein, erläutert, dass man schon einiges gehört hat. Im 2018 hat 
der damalige Finanzvorsteher, Gemeinderat David Meier, erläutert, dass die Argumente für die 
Steuersenkung durch den damaligen Gemeinderat, fundiert analysiert und überlegt worden sind.  
V. Münger zitiert drei von sechs Argumenten aus dem damaligen Gemeindeversammlungsproto-
koll von der Budgetdebatte im 2018 wie folgt: 

1. Auch mit der Steuerfusssenkung nehmen die Schulden der Gemeinde ab. 

2. Auch wenn die Steuerfusssenkung umgesetzt wird, werden die Steuereinnahmen weiterhin 
massiv zunehmen.  

3. In der ganzen Planungsperiode sind keine Sparmassnahmen für die Finanzierung der Steu-
ersenkung nötig. 

Stand heute weiss man, dass die oben erwähnten Aussagen nicht korrekt sind. Sven Mathis von 
der FDP hat an der Budget Gemeindeversammlung vom 2020 erwähnt, dass die FDP mit der 
Erhöhung des Steuerfusses nicht einverstanden ist. V. Münger zitiert aus dem Protokoll: " Sie ist 
der Meinung, dass bevor man die hohle Hand macht bei den Bürgerinnen und Bürgern, man den 
Willen zeigen und etwas auf struktureller Ebene beweisen und verbessern soll." Das tönt nobel. 
Die FDP ist gegen eine Steuererhöhung. Sie kümmert sich um das Portemonnaie der Bürgerin-
nen und Bürger. Man muss sich vorstellen, was wäre, wenn man hätte sagen müssen, dass man 
sich geirrt hat. Man erhöht lieber wieder die zwei Prozent, um besser dazustehen. Auch an der 
Budget Gemeindeversammlung von 2021 hat sich die FDP wieder gegen eine Steuererhöhung 
gestellt, obwohl man dort noch deutlicher feststellen konnte und wusste, wie desolat die Finanzen 
der Gemeinde sind und weiterhin sein werden.  

Die Unternehmenssteuerreform wurde angenommen. Somit fehlen der Gemeinde jährlich CHF 
1.4 Mio. Gemeinderat A. Knörzer hat beim Aufgaben- und Finanzplan erwähnt, dass im Jahr 2023 
eine weitere Million fehlen wird. Die FDP hat an vorderster Front für die Reform gekämpft. Im 
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letzten Wochenblatt konnte man auch den Leserbrief von Dominic Degen, FDP, lesen, unter an-
derem wegen Uptown Basel, das neue Mitarbeitende anzieht. V. Münger zitiert: " Es müsste einer 
Gemeinde wie Münchenstein doch möglich und ein Anliegen sein, wenigstens einigen dieser 
Menschen lebenswertes und dynamisches zu Hause zu bieten." V. Münger ist von diesen Aus-
sagen irritiert. Sie sind widersprüchlich und man versteht nicht, was die FDP für die Gemeinde 
Münchenstein möchte. Spätestens drei Jahre nach der Senkung der Steuern muss man der Tat-
sache in die Augen schauen und Fairness gegenüber den Einwohnenden von Münchenstein wal-
ten lassen.  

Im Budgetbericht auf S. 13 kann man feststellen, dass CHF 1.588 Mio. im Rahmen der Stabili-
sierungsmassnahmen eingespart worden sind. Es handelt sich einfach um Sparmassnahmen, 
ausgetragen auf dem Buckel der Einwohnerinnen und Einwohner. Man kann sich fragen, ob zu 
einer attraktiven und lebenswerten Gemeinde nicht mehr dazugehört, als reiche Steuerzahler 
anzuziehen und sich damit profilieren zu können. Dazu gehört doch auch, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Gemeinde anständige und fortschrittliche Arbeitsbedingungen bekom-
men. Weiter gehört dazu, dass die Gemeinde für Gross und Klein Infrastrukturen zur Verfügung 
stellt, die modern und zeitgemäss sind und die Wünsche und Ziele für die Gemeinde laut ausge-
sprochen und auch realisiert werden können und nicht, dass man nur davon träumen kann. Die 
FDP macht zwar vordergründig nicht die hohle Hand bei den Bürgerinnen und Bürgern. Aber sie 
befürwortet Sparmassnahmen auf dem Buckel der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbei-
tenden der Gemeinde. Es wurde bereits betont, dass sich die Gemeinde mit einem Steuerfuss 
von 61 % nicht in der Steuerhölle befindet, sondern im Durchschnitt. Die Gemeinde wird nicht 
attraktiver, wenn man den Steuerfuss bei 59 % stehen lässt und alles andere einspart, das die 
Gemeinde attraktiv machen könnte und bisher auch attraktiv gemacht hat. Deshalb bittet V. Mün-
ger die Gemeindeversammlung, dem Antrag des Gemeinderates zu folgen und die Steuersen-
kung von 59 % auf 61 % zu korrigieren. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Veronica Münger für ihre Ausführungen 
und übergibt das Wort an Aron Agnolazza.  

Aron Agnolazza bemerkt, dass wahrscheinlich jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, den Antrag zum 
Steuerfuss zu stellen. Er stellt einen Kompromissvorschlag in den Raum, nämlich, dass der Steu-
erfuss auf 60 % anstatt 61 % erhöht wird.  

Bis 2026 wurden grosse Anstrengungen unternommen, das strukturelle Defizit eliminiert zu ha-
ben, was sehr lobenswert ist und von A. Agnolazza auch sehr geschätzt wird. Im Zusammenhang 
mit solchen Massnahmen und Sparübungen spricht man oft von Opfersymmetrie. Deshalb hat A. 
Agnolazza auch das Gefühl, dass es bei einigen Massnahmen noch ein wenig Luft nach oben 
gibt. Entsprechend empfiehlt A. Agnolazza, dass einerseits der Steuerzahler einen Anteil über-
nimmt, aber auch die Gemeinde einige Positionen nochmals anschaut und analysiert, sodass die 
Erhöhung auf 60 % möglich ist.  

Änderungsantrag 4 
Steuerfuss auf 60 % erhöhen. 

 

Sven Mathis, FDP, rechtfertigt die vorhergehenden Aussagen anhand einer Grafik der Steuer-
satzentwicklung im Bezirk Arlesheim. Er erläutert für alle, welche die Gemeinde mit dem gesam-
ten Kanton vergleichen, dass Münchenstein zum Bezirk Arlesheim gehört und über eine gewisse 
Stadtnähe verfügt. Deshalb ist es nicht sehr vorteilhaft, wenn Münchenstein mit irgendwelchen 
Oberbaselbieter Gemeinden verglichen wird. Aufgrund der Grafik kann man feststellen, dass sich 
Münchenstein mit einem Steuerfuss von 59 % bereits auf Platz drei befindet. S. Mathis kann von 
allen, die das Gefühl haben, dass Münchenstein eine steuerunattraktive Gemeinde ist, ihre Aus-
sage nicht nachvollziehen.  

Weiter versucht S. Mathis darzulegen, was das letzte Mal mit der "hohlen Hand" gemeint war. 
Man wollte bereits letztes Jahr eine Steuererhöhung erzielen und zwar im Vorfeld von irgendwel-
chen Sparmassnahmen. Es ist richtig, dass sich damals die FDP dagegen ausgesprochen hat. 
Aber auch jetzt ist im Zusammenhang mit den bereits von V. Münger erwähnten CHF 1.588 Mio. 
das "Sparen auf dem Buckel der Mitarbeitenden" nicht der Fall. Eine halbe Million von diesem 
Betrag kommt von höheren Einnahmen. Es ist schlichtweg falsch und nicht ganz fair gegenüber 
der FDP, immer zu erwähnen, dass alles auf dem Buckel der Mitarbeitenden ausgetragen wird. 
Das lässt S. Mathis nicht der FDP unterstellen. Es wäre sinnvoller, wenn die SP nicht immer in 
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die Vergangenheit, sondern mehr in die Zukunft schauen würde. Ob es damals ein Nachteil ge-
wesen ist, die Steuern zu senken, macht jetzt den Braten auch nicht mehr "feiss". Es gibt andere 
Positionen, bei denen Geld verloren geht. Natürlich hätte man jetzt etwas mehr Geld in der Kasse. 
Vielleicht hätte man dann aber auch mehr Anträge von der linken Seite und schlussendlich wäre 
es ein Nullsummenspiel gewesen. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Sven Mathis für seine Ausführungen und 
übergibt das Wort an Theo Rentsch.  

Theo Rentsch, bemerkt, dass jetzt immer von der Erhöhung des Steuerfusses um 2 % oder nach 
dem Antrag um 1 % gesprochen wird. Th. Rentsch hat den Plan nicht ganz durchgelesen und 
erkundigt sich, ob es richtig ist, dass man bei einer Erhöhung des Steuerfusses um 2 % CHF 1 
Mio. mehr einnehmen würde. Weiter erkundigt er sich, wie viele Steuerzahler es in der Gemeinde 
Münchenstein insgesamt gibt.  

Gemeinderat A. Knörzer, erläutert, dass die Gemeinde ungefähr über 7'000 Veranlagende (Haus-
halte) verfügt, wovon nicht alle Steuern zahlen. Deshalb bringt eine Durchschnittsrechnung 
nichts.  

Theo Rentsch, macht jetzt trotzdem eine Durchschnittsrechnung. Die Steuererhöhung von 2 % 
macht CHF 142.- pro Veranlagenden pro Jahr aus. 

Die Gemeindepräsidentin, J. Locher-Polier erläutert, dass bis jetzt zwei Änderungsanträge ein-
gegangen sind für eine Erhöhung des Steuerfusses auf 61 % sowie 60 % sowie ein Antrag für 
das Belassen des Steuerfusses auf 59 %. 

Arnold Amacher erläutert, dass keine Opfersymmetrie besteht. In der Gesellschaft besteht schon 
längst eine Opferasymmetrie. Diejenigen Personen, die erwähnt haben, dass die Steuerfusser-
höhung von 2 % die Gemeinde unattraktiv machen, kommen wahrscheinlich nicht aus Einkom-
mensklassen, die von der Opferasymmetrie betroffen und wahrscheinlich nicht Mitglieder der 
FDP sind.  

Weiter nimmt A. Amacher zu den Aussagen von S. Mathis betreffend dem Tagesheim Stellung. 
Eigentlich sollte das Ziel der Gemeinde sein, eine hervorragende Tagesbetreuung für Kinder zur 
Verfügung zu stellen. Dann würden nämlich auch die jungen Familien von Uptown nach Mün-
chenstein zum Wohnen kommen. Diese schauen auch nicht primär auf den Steuersatz. Das ist 
ein altes Märchen, das schon seit einer Ewigkeit propagiert wird. Wenn man auf den einzelnen 
Steuerzahlenden schaut, vor allem auf diejenigen, die über bessere Einkommen verfügen, dann 
spielt das diesen überhaupt keine Rolle. Diese Steuerzahlenden sind auch an dieser Gemeinde-
versammlung nicht anwesend.  

Gemeinderat A. Knörzer erläutert, dass es ihm ein Anliegen ist, die Gemeindeversammlung zu 
bitten, dem gemeinderätlichen Antrag Folge zu leisten. Sven Mathis hat erwähnt, dass man die 
tiefer hängenden Früchte ernten konnte. Das mag sein. Gerade weil man weiss, dass es nicht 
realistisch ist, das vorhandene Potenzial eins zu eins übertragen zu können, ist jetzt die Unter-
stützung von dieser Erhöhung um zwei Steuerprozent sehr wichtig.  

Gemeinderat A. Knörzer hat bereits versucht darzulegen, dass sich die Ausgangslage gegenüber 
dem letzten Jahr noch etwas verschlechtert hat. Im 2023 droht eine Vermögenssteuerreform. 
Davon ist die Gemeinde Münchenstein zwar nicht dramatisch, aber doch betroffen. Gemeinderat 
A. Knörzer geht auch nicht davon aus, dass jemand, der jetzt die Arbeitsstelle wegen Corona 
verloren hat, die Steuerrechnung bekommt, die er bisher erhalten hat. Hier zieht das "Corona-
Argument" nicht. Gemeinderat A. Knörzer war sehr dafür, wie es letztes Jahr aufgezeigt und ge-
handhabt wurde. Deshalb bittet Gemeinderat A. Knörzer nochmals die Gemeindeversammlung, 
der Erhöhung des Steuerfusses auf 61 % zuzustimmen und somit den Antrag des Gemeinderates 
zu unterstützen. Die Gemeinde braucht den Rückenwind dieser zwei Steuerprozent. Er fordert 
die Gemeindeversammlung auch auf, lieber dann mitzuhelfen zu argumentieren, wenn es kon-
kreter um weitere Massnahmen in den nächsten ein bis drei Jahren geht. Dann kann man wieder 
von den 59 % sprechen, jetzt ist aber der Zeitpunkt nicht da.  

 

Die Gemeindepräsidentin, J. Locher-Polier erläutert, dass nun das Abstimmungsprozedere be-
ginnt. Nebst dem Hauptantrag des Gemeinderates auf eine Erhöhung des Steuerfusses auf 61 
% gibt es noch zwei Änderungsanträge, über die abgestimmt wird. Die Gemeindepräsidentin er-
klärt das Abstimmungsprozedere. Sie erläutert, dass man auch zweimal Ja sagen kann, obwohl 
es nicht sinnvoll ist und beginnt mit der Abstimmung wie folgt: 
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Abstimmung über die Änderungsanträge: 
1) Änderungsantrag der FDP Münchenstein auf Verbleib der Einkommens- und Vermögens-

steuer (§ 19 StG) der natürlichen Personen auf 59 % (wie bisher) des Staatssteuerbetrages. 
Die Abstimmung ergibt folgendes Resultat: 

://: 18+10+13 = 41 Ja-Stimmen 

 

2) Änderungsantrag von Aron Agnolazza auf Erhöhung der Einkommens- und Vermögens-
steuer (§ 19 StG) der natürlichen Personen auf 60 % des Staatssteuerbetrages (bisher 59 
%). Die Abstimmung ergibt folgendes Resultat: 

://: 14+20+17 = 59 Ja-Stimmen 
 
://: Dem Änderungsantrag 2 zur Erhöhung der Einkommens- und Vermögenssteuer (§ 19 

StG) der natürlichen Personen auf 60 % des Staatssteuerbetrages (bisher 59 %) wird 
zugestimmt. 

 
Der Änderungsantrag über die Erhöhung der Einkommens- und Vermögenssteuer (§ 19 StG) der 
natürlichen Personen auf 60 % des Staatssteuerbetrages (bisher 59 %) wird nun dem Antrag des 
Gemeinderates auf Erhöhung der Einkommens- und Vermögenssteuer (§ 19 StG) auf 61 % des 
Staatssteuerbetrages (bisher 59%) gegenübergestellt. 
 
Wieder wird zuerst über den niedrigeren Steuersatz abgestimmt wie folgt: 

://: Änderungsantrag auf Erhöhung der Einkommens- und Vermögenssteuer (§ 19 StG) der na-
türlichen Personen auf 60 % des Staatssteuerbetrages (bisher 59 %). Die Abstimmung ergibt 
folgendes Resultat: 

://: 25+14+13 = 52 Ja-Stimmen 
 

://: Antrag des Gemeinderates auf Erhöhung der Einkommens- und Vermögenssteuer (§ 19 
StG) der natürlichen Personen auf 61 % des Staatssteuerbetrages (bisher 59 %) ergibt fol-
gendes Resultat: 

://: 11+17+18 = 46 Ja-Stimmen 

://: Dem Änderungsantrag zur Erhöhung der Einkommens- und Vermögenssteuer (§ 19 
StG) der natürlichen Personen auf 60 % des Staatssteuerbetrages (bisher 59 %) wird 
zugestimmt. 

 
Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier erkundigt sich, ob es weiteren Diskussionsbedarf zu der 
Ertragssteuer, der Kapitalsteuer und/oder zum Feuerwehrpflichtersatz gibt. Sie stellt fest, dass 
dazu kein Änderungsantrag oder Diskussionsbedarf besteht und kommt zum Hauptantrag des 
Gemeinderates. 
 
J. Locher-Polier zitiert den Antrag des Gemeinderates:  

1. Das vorliegende Budget 2022 wird genehmigt. 
 
://: Die Abstimmung über Ziffer 1 ergibt folgendes Resultat: 

://: 25+27+24 = 76 Ja-Stimmen zu 4+3+2 = 9 Nein-Stimmen 

://: Das Budget 2022 wird mit 76 Ja-Stimmen zu 9 Nein-Stimmen genehmigt. 
 

2. Für das Jahr 2022 werden die öffentlichen Abgaben wie folgt festgesetzt: 
2.1 Gemeindesteuern (§ 2 Steuerreglement) 
 Natürliche Personen: 
 Einkommens- und Vermögenssteuer (§ 19 StG): 61 % des Staatssteuerbetrages (bisher 

59%) 
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://: Die Abstimmung über Ziffer 2.1 (Natürliche Personen) mit dem neu festgelegten Steuersatz 
von 60 % ergibt folgendes Resultat: 

://: 29+29+15 = 73 Ja-Stimmen zu 0+1+5 = 6 Nein-Stimmen 

://: Der Steuersatz von 60 % bei den Natürlichen Personen wird mit 73 Ja-Stimmen zu 6 
Nein-Stimmen genehmigt. 

 
 Juristische Personen: 
 Ertragssteuer (§ 58 StG): 5 % des steuerbaren Ertrages (wie bisher) 
 Kapitalsteuer (§ 62 StG): 0.55 ‰ des steuerbaren Kapitals (wie bisher) 

 
://: Die Abstimmung über Ziffer 2.1 Ertrags- und Kapitalsteuer bei den Juristischen Personen 

ergibt folgendes Resultat: 

://: 31+32+21 = 84 Ja-Stimmen zu 0+1+3 = 4 Nein-Stimmen 

://: Die Steuersätze für die Ertrags- und Kapitalsteuer bei den Juristischen Personen wer-
den mit 84 Ja-Stimmen zu 4 Nein-Stimmen genehmigt. 

 

2.2 Feuerwehrpflichtersatz (§ 15, Abs. 2 Feuerwehrreglement) 

10 % des Gemeindesteuerbetrages (bisher 8%), max. CHF 1'000.00 (bisher CHF 900 

 
://: Die Abstimmung über Ziffer 2.2 Feuerwehrpflichtersatz ergibt folgendes Resultat: 

://: 30+24+18 = 72 Ja-Stimmen zu 6+0+3 = 9 Nein-Stimmen 

://: Der Feuerwehrpflichtersatz wird mit 72 Ja-Stimmen zu 9 Nein-Stimmen genehmigt. 
Diese Beschlüsse unterstehen nicht dem fakultativen Referendum. 
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Traktandum 4 

Teilrevision Reglement über die Hundehaltung 
Gemeindepräsidentin Jeanne Locher-Polier erläutert, dass das Geschäft unter ihre Zuständigkeit 
gehört und die neuen Regelungen im Ratschlag kurz dargelegt sind. Weiter informiert die Ge-
meindepräsidentin, dass, entgegen dem vorliegenden Ratschlag im Anhang 2 auf S. 47-51, wo 
man die synoptischen Darstellungen und Reglemente findet, zum § 6 ein Änderungsantrag sei-
tens des Gemeinderates gestellt wird, der einer besseren Lesbarkeit dient. Weiter informiert Ge-
meindepräsidentin Jeanne Locher-Polier über das Traktandum mittels PowerPoint-Präsentation. 

Die Ausgangslage zur Teilrevision des Reglements über die Hundehaltung schildert die Gemein-
depräsidentin wie folgt: 

Das heute geltende Polizeireglement wurde vor 15 Jahren erlassen. Heute wird der Gemeinde-
versammlung eine Teilrevision beantragt mit den folgenden Zielen: 

− den Vollzug möglichst umfassend an die Gemeindeverwaltung zu delegieren 

− die notwendigen Anpassungen an die aktuelle Gesetzgebung auf Ebene Kanton und Bund 
vorzunehmen (z. B. i. S. Überwachung und Registrierung) 

− Bestimmungen zu streichen, die nicht mehr in die Kompetenz der Gemeinde fallen (z. B. 
Hundezucht) 

− Aufhebung der Hundemarke, da alle Hunde einen Mikrochip mit den notwendigen Informati-
onen zur Identifizierung haben müssen 

− Vereinfachung der administrativen Abläufe (Einführung eines Ordnungsbussenverfahrens) 

− Schaffung von Rechtssicherheit bei strafbaren Übertretungen (Ordnungsbussenkatalog mit 
definierten Bussenhöhen) 

Sämtliche Inhalte, die in diesem Reglement zur Änderung oder Ergänzung beantragt werden, 
wurden von der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion vorgeprüft und für gut befunden. 

Weiter zitiert die Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier die Reglementsänderungen.  

§ 2 Zuständigkeit 

Wie im Ratschlag und der Einleitung zu dieser Teilrevision ausgeführt, soll der Vollzug dieses 
Reglements weitestgehend an die Gemeindeverwaltung delegiert werden. Die Aufsicht obliegt 
weiterhin dem Gemeinderat und dieser ist auch Einsprache-Instanz bei Verfügungen der Verwal-
tung, die von betroffenen Personen nicht akzeptiert werden. 

§ 4 Leinenzwang und Zutrittsverbote 

Abs. 3 wird aufgehoben, da Zutrittsverbote nicht in einem Reglement festgelegt werden sollen, 
sondern, es sollte der jeweiligen Situation Rechnung getragen werden. So wurden z. B. Rück-
meldungen aus der Bevölkerung aufgenommen, dass die Beachvolleyball-Sandplätze von Hun-
dehaltenden genutzt werden und in der Folge wurde ein Hundeverbots-Signal angebracht. Dies, 
und die Vollzugsdelegation an die Gemeindeverwaltung, werden mit dem angepassten Abs. 5 
abgebildet. 

§ 6 Meldepflicht und Registrierung 

Die persönliche Vorsprache wird gestrichen, da sich Einwohnende bereits elektronisch ab- und 
anmelden können (e-Umzug). 

Im Rahmen des einwohnerkontrollrechtlichen e-Umzugs gilt eine Meldefrist von 14 Tagen, wobei 
ebenfalls informationshalber eine Mutation bezüglich Hund mitgeteilt werden kann. 

Die Tierseuchenverordnung regelt auf Bundesebene die Meldefristen bei Anschaffung oder Weg-
gabe mit 10 Tagen. 

Somit ist eine einheitliche Frist nicht möglich. 

Änderungsantrag des Gemeinderates: Um eine bessere Leserlichkeit zu erzielen, soll der soeben 
gezeigte § 6 in zwei Absätze anstatt nur in einen aufgeteilt werden. Dadurch werden die Vorgaben 
für die Meldepflicht und die Registrierung je in einem Absatz behandelt. Inhaltlich gibt es, zum im 
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Ratschlag publizierten Text, keine Veränderungen. Dieser Änderungsantrag wird vom Gemein-
derat auf Empfehlung der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion gestellt. 

Der ursprüngliche Abs. 2 wird nun zum Abs. 3., wobei keine inhaltliche Änderung besteht. Das 
Hundekennzeichen wird zukünftig nicht mehr benötigt. Sollte ein Hund aufgefunden werden, kann 
z. B. durch die Gemeindepolizei der Mikrochip gelesen und der/die Halter/in eruiert werden. 

§ 9 Gebühren 

Mit der Anschaffung eines Hundes sind auch solche Gebühren miteinzubeziehen. Diese sind, im 
Vergleich zu den Gesamtkosten der Hundehaltung, gering. Eine Härtefallregelung ist deshalb 
nicht angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, monatliche Teilzahlungen von mindestens CHF 50.00 
mit der Gemeinde zu vereinbaren. 

Die Festlegung eines Stichtages ist für Hundehalter, wie auch Verwaltungsmitarbeitende, einfach 
anzuwenden und trägt dem Zuzugsdatum Rechnung. 

§ 10 Massnahmen 

Ein Tierhalteverbot kann nur vom Kantonstierarzt ausgesprochen werden.  

Das kantonale Hundegesetz regelt unter § 9 die administrativen Massnahmen, die seitens Ge-
meinde ergriffen werden können, wenn die öffentliche Sicherheit nicht gewährleistet ist. 

Bei dieser Massnahme handelt es sich um die Beschlagnahmung und Fremdplatzierung des Hun-
des, bis ein rechtskräftiger Entscheid vorliegt.  

§ 11bis Ordnungsbussen 

Einführung eines Ordnungsbussenverfahrens mit Ordnungsbussenliste. Dadurch können seitens 
Gemeindepolizei Reglementsverstösse vor Ort mit einer Ordnungsbusse geahndet werden. 

§ 11ter  Rechtsmittel 

Nennung der Rechtsmittelinstanzen und der einzuhaltenden Einsprache- respektive Beschwer-
defrist. 

 

Aus der Bevölkerung wurde gefordert, entlang der Birs eine Hundefreilaufzone einzurichten. Ab-
klärungen beim Amt für Wald beider Basel, Abteilung Jagd- und Fischereiverwaltung, und beim 
Fischereiverein Münchenstein haben ergeben, dass eine solche Freilaufzone die Brut von Enten 
und diversen Fischarten an einem Flussabschnitt massiv gefährden würde. Somit werden seitens 
Gemeinde bzw. Gemeinderat Alternativen gesucht und die entsprechenden Verhandlungen sind 
am Laufen. 

Als nächstes zeigt Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier den Änderungsantrag des Gemeinde-
rates wie folgt: 

Die Gemeindeversammlung beschliesst, § 6 Meldepflicht und Registrierung, in die beiden Ab-
sätze 1 Meldepflicht  2 Registrierung aufzuteilen. 

Weiter weist die Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier darauf hin, dass auf der Website der Ge-
meinde, bei den publizierten Unterlagen für die Gemeindeversammlung, das ganze Reglement 
sowie die Änderungen publiziert sind.   

Weiter übergibt die Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier das Wort an Stefan Haydn, Präsident 
der Gemeindekommission. 

Stefan Haydn, Präsident der Gemeindekommission, erläutert, dass die Gemeindekommission 
einstimmig dem Änderungsantrag, bei dem es sich um eine kosmetische Änderung handelt, so-
wie dem Antrag des Gemeinderates zur Teilrevision des Hundereglements, wie folgt zugestimmt 
hat: 

://: Der Antrag wurde mit 8 Ja-Stimmen zu 2 Nein-Stimmen angenommen. 

Die Hunde haben jetzt anstatt eines Hundehalsbandes einen implantierten Chip, den man von 
aussen nicht einfach so lesen kann, was nicht nur vorteilhaft ist. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich beim Präsidenten der Gemeindekommission, 
S. Haydn, für seine Ausführungen und erkundigt sich, ob das Eintreten bestritten ist. 

://: Das Eintreten wird nicht bestritten.  
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Wortmeldungen zu diesem Traktandum: 

Ines Pilkington wertet es positiv, dass die Marke zu Gunsten des Chips abgeschafft wird. Die 
Meldepflicht bei Amicus läuft über die Gemeinde. I. Pilkington erkundigt sich, ob diese Melde-
pflicht automatisch bei der Registrierung auf der Gemeinde stattfindet. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier erläutert, dass man sich innerhalb von 10 Tagen bei Ami-
cus melden muss. 

Ines Pilkington bemerkt, dass auf der Website von Amicus festgehalten ist, dass die Gemeinden 
verpflichtet sind, die Informationen weiterzuleiten. 

Geschäftsleiter S. Friedli erläutert, dass wenn man sich beim Zuzug auf der Gemeinde anmeldet, 
dann wird durch diese Anmeldung der Eintrag bei Amicus mutiert und der neue Wohnort des 
Hundehaltenden registriert. Wenn man sich einen neuen Hund anschafft, weil z. B. ein Hund 
verstorben ist, dann muss es bei Amicus gemeldet werden. Man kann das aber auch via Ge-
meinde veranlassen. Die Gemeinde veranlasst dann den Eintrag bei Amicus, da sie Zugriff auf 
das System hat. Wichtig ist, dass die Registrierung via Amicus läuft. Somit stehen beide Möglich-
keiten zur Verfügung.  

Bezüglich der Erhöhung der Hundesteuer findet es Ines Pilkington etwas extrem, dass für jeden 
Hund CHF 150 verlangt werden. Es sieht so aus, als dass die einmaligen Gebühren zur Hunde-
steuer inkl. der Hundemarke, die es nicht mehr gibt, dazugerechnet werden. Die Hundesteuer 
geht direkt von CHF 100 auf CHF 150 pro Hund. Damit wird Münchenstein bezüglich der Hunde-
steuer zu einer der teuersten Gemeinden. 

Gemeindepräsidentin Jeanne Locher-Polier erläutert, dass der Gemeinderat einen Vergleich vor-
genommen hat. Münchenstein befindet sich bezüglich der Höhe der Hundesteuer im Mittelfeld. 
Bei anderen Gemeinden gibt es noch Einschreibegebühren und zum Teil auch die Marke oder 
eine Einmalgebühr, die hinzukommen. Die Hundesteuer ist auch eine der Positionen, die, wie 
bereits am Anfang erwähnt, genau analysiert wurden. Der Aufwand wurde gegengerechnet und 
es wurde festgestellt, dass die Gemeinde an der Hundesteuer nichts verdient. Es entspricht dem 
Aufwand, der für die Abfallentsorgung und Aufrechterhaltung der Maschinerie getätigt werden 
muss. 

Ines Pilkington erkundigt sich weiter, wo man in Münchenstein einen Hund frei laufen lassen kann. 

Gemeindepräsidentin Jeanne Locher-Polier versteht dieses Anliegenn, da sie selber viele Jahre 
lang Hundebesitzerin war. Der Gemeinderat arbeitet daran. Erste Gespräche haben bereits statt-
gefunden. Man ist sich bewusst, dass man einen Platz schaffen muss, wo ein Hund sich frei 
bewegen kann. 

Gemäss Ines Pilkington ist dies auch eine Bedingung des Schweizer Tierschutzgesetzes, dass 
sich der Hund mindestens einmal pro Tag frei bewegen kann. Das ist leider in Münchenstein nicht 
gegeben, weshalb Ines Pilkington etwas Mühe damit hat, wenn die Steuern erhöht werden. Ge-
nerell hat ein Hund nicht viele Rechte. 

Weiter ist es für Ines Pilkington unverständlich, warum die Gebühren über CHF 500 für die ge-
werbsmässige Zucht zusammen mit der jährlichen Gebühr für die gewerbsmässige Zucht weg-
fallen sollen. 

Gemeindepräsidentin Jeanne Locher-Polier erläutert, dass die gewerbsmässige Zucht nicht in 
die Zuständigkeit der Gemeinde fällt.  

Ines Pilkington bemerkt, dass es bis jetzt verlangt wurde und jetzt nicht mehr.  

Gemeindepräsidentin Jeanne Locher-Polier erläutert, dass es vom Gesetz her nicht in die Zu-
ständigkeit der Gemeinde gehört.  

Ines Pilkington bemerkt, dass sie das Thema im Kantonsgesetz nicht gefunden hat. Seitens der 
Gemeinde wurde es aber bei den Punkten aufgelistet, die wegfallen, wovon einige ganz verständ-
lich sind. 

Gemeindepräsidentin Jeanne Locher-Polier erläutert, dass die Gemeinde hier keinen Einfluss 
nehmen kann. 

Zuletzt bemerkt Ines Pilkington noch, dass beim § 11 Abs. 1 Die Strafen das erwähnt wird, was 
noch bleibt. Der Bussenkatalog ist recht breitfächrig von CHF 200 bis CHF 5'000 und es würde 
sie interessieren, was passieren muss, dass man CHF 5'000 als Busse bezahlen muss. 
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Geschäftsleiter S. Friedli erläutert, dass § 11 keine Änderung erfährt. Der § 11 beinhaltet den im 
Gemeinderecht üblichen Bussenrahmen von CHF 200 bis CHF 5'000. Allerdings ist es kein Ord-
nungsbussenrahmen, sondern es handelt sich um eine Verzeigung. Dem will man jetzt Abhilfe 
schaffen, indem man eine Ordnungsbussenliste einführt. Der § 11bis verweist auf diese Ord-
nungsbussenliste. Damit vereinfacht sich das Ganze und die Höhe der Bussen ist ebenfalls über-
schaubar. 

Bis anhin verfügte man nur über den § 11, d. h. man hatte einen Spielraum für die Ausstellung 
einer Busse von CHF 200 bis CHF 5'000. Das hatte zur Folge, dass ein Bussenausschuss ein-
berufen werden musste zur Anhörung der betroffenen Person, gleichzustellen mit einer kleinen 
Gerichtsverhandlung. Der Vorsitzende des Bussenausschusses hat die Busse festgelegt. Sofern 
die betroffene Person mit dieser Busse nicht einverstanden war, konnte eine Beschwerde an den 
Gemeinderat eingereicht werden. Von diesem Vorgehen versucht man, sich über die Ordnungs-
bussenliste zu distanzieren. Die Ordnungsbussenliste muss jedoch nicht in jedem Fall einen Bus-
senrahmen geben, d. h. wie man es von anderen Situationen auch kennt, beispielsweise wie 
beim Autofahren. Dort gibt es einen Ordnungsbussenkatalog, der für jedermann einsichtig und 
schlüssig ist. Dort gibt es aber auch gewisse Tatbestände, die nicht dem Ordnungsbussenkatalog 
unterliegen, sondern bei denen es dann ein Strafverfahren gibt. Das ist hier genau das Gleiche. 
Mit der Ordnungsbussenliste versucht man, so viele "alltägliche Gegebenheiten" wie möglich ab-
zubilden, im Sinne der Rechtssicherheit, wie es im Ratschlag dokumentiert ist. Damit können sich 
die Hundehalterinnen und Hundehalter ungefähr darauf verlassen, was passiert, wenn gewisse 
Regeln und Vorgaben nicht eingehalten werden. Dementsprechend ist der Ordnungsbussenka-
talog auch ziemlich ausführlich. Trotzdem ist es theoretisch möglich, dass man sich etwas zu 
Schulden kommen lässt, das nicht im Ordnungsbussenkatalog drin ist und trotzdem dem Regle-
ment widerspricht. Dann würde theoretisch auch der Bussenausschuss zum Tragen kommen. 
Allerdings, selbst als man den Ordnungsbussenkatalog noch nicht zur Verfügung hatte, kam dies 
sehr selten vor, weil der Aufwand enorm gross ist für das Verfahren, im Vergleich zu der Wirkung, 
die erzielt wird. 

Gemeindepräsidentin Jeanne Locher-Polier bedankt sich bei Geschäftsleiter S. Friedli für seine 
Ausführungen. 

Da keine weiteren Wortmeldungen erwünscht sind, kommt es zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag des Gemeinderates wie folgt: 

://: § 6 Meldepflicht und Registrierung ist in die beiden Absätze 1 Meldepflicht und  

2 Registrierung aufzuteilen. 
 

://: 27+29+20 Ja-Stimmen zu 0+0+1 = 76 Ja-Stimmen zu 1 Nein-Stimme. 

://: Dem Änderungsantrag wird mit 76 Ja-Stimmen zu 1- Nein-Stimme zugestimmt. 
 

Gemeindepräsidentin Jeanne Locher-Polier kommt zur Schlussabstimmung über den Antrag des 
Gemeinderates wie folgt: 

://:  

1. Die Änderungen des Hundereglements vom 01. Januar 2006 werden, gemäss Anhang II 
zum vorliegenden Ratschlag, beschlossen. 

2. Die Reglementsänderungen mit den genehmigten Änderungsanträgen werden nach der Ge-
nehmigung durch die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion vom Gemeinderat in Kraft 
gesetzt. 

Diese Beschlüsse unterstehen dem fakultativen Referendum. 

 

://: 25+27+18 Ja-Stimmen zu 0+0+1 = 70 Ja-Stimmen zu 1 Nein-Stimme. 

://: Dem Antrag des Gemeinderates wird mit 70 Ja-Stimmen zu 1- Nein-Stimme zuge-
stimmt. 

 
Diese Beschlüsse unterstehen dem fakultativen Referendum.  
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Traktandum 5 
Verschiedenes 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier informiert die Gemeindeversammlung über drei Anträge 
nach § 68 Gemeindegesetz, die bereits bekannt sind, wie folgt: 

− Entgegennahme des Antrages nach § 68 Gemeindegesetz der Grünen Münchenstein 
i. S. Quartierplanungskommission. Der Antrag wird innerhalb von 6 Monaten der Ge-
meindeversammlung vorgelegt. 
 

Weiter bedankt sich Gemeindepräsidentin Jeanne Locher-Polier für die beiden Neueingänge 
wie folgt: 

− Antrag nach § 68 Gemeindegesetz der Grünen Münchenstein i. S. Änderung des Zo-
nenreglements Siedlung § 49 

 
− Antrag nach § 68 Gemeindegesetz der FDP Münchenstein i. S. Ergänzungsauftrag zur 

Gemeindeordnung 
Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier erkundigt sich, ob es noch weitere Neueingänge gibt.  

Veronika Münger, SP Münchenstein stellt einen Antrag wie folgt: 

Anfrage nach § 69 Gemeindegesetz der SP Münchenstein i. S. Tempo 30 und Begeg-
nungszonen 

Veronika Münger bemerkt, dass die SP Münchenstein diese Anfrage dem Gemeinderat mitgeben 
möchte, da diese nicht an demselben Abend anlässlich dieser Gemeindeversammlung beantwor-
tet werden soll. 

Weiter erläutert sie die Anfrage wie folgt:  

Tempo 30 und Begegnungszonen 

Auf den Kantonsstrassen im Baselbiet darf künftig Tempo 30 eingeführt werden. Die Regierung 
hat dafür die Voraussetzungen definiert und mehrere Gemeinden möchten Tempo 30 auf den 
Kantonsstrassen einführen. Gemeinden wie Binningen, Bottmingen, Oberwil, Therwil oder Birs-
felden erhoffen sich dadurch, den Strassenlärm zu vermindern und die Verkehrssicherheit zu 
erhöhen.  

Die erste Frage der SP lautet, wie der Gemeinderat zu einer punktuellen Einführung von Tempo 
30 auf den Kantonsstrassen steht. Auf den Gemeindestrassen Münchensteins besteht fast flä-
chendeckend Tempo 30. In der letzten Bevölkerungsumfrage konnte man feststellen, dass 64 % 
der befragten Personen der Meinung sind, dass der Vorteil des Tempo 30 höher zu gewichten 
ist, als mögliche Nachteile. Auf der Loogstrasse und der Heiligholzstrasse besteht absolut noch 
Potenzial für eine Geschwindigkeitsreduktion. 

Weiter erkundigt sich Veronika Münger, welche Überlegungen sich der Gemeinderat zu einer 
flächendeckenden Einführung von Tempo 30 auf den Gemeindestrassen macht. In einer Begeg-
nungszone teilen sich die Fussgängerinnen und Fussgänger die Aufenthaltsfläche mit dem Fahr-
verkehr. Solche Zonen eignen sich für siedlungs- aber auch für verkehrsorientierte Strassen, im-
mer mit dem Ziel, die Sicherheit sowie die Wohn- und Aufenthaltsqualität zu steigern. 

Als letztes Anliegen erkundigt sich Veronika Münger, ob der Gemeinderat bereit ist, in einem 
partizipativen Prozess die Bedürfnisse der Begegnungszonen in den Quartieren zu eruieren und 
auch bei Bedarf einzuführen. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Veronika Münger für ihre Ausführungen 
und übergibt das Wort an Gemeinderätin Ursula Lüscher.  

Gemeinderätin Ursula Lüscher bedankt sich bei Veronika Münger für den Antrag und erläutert, 
dass im Aufgaben- und Finanzplan bereits etwas in diese Richtung angedacht und aufgegleist 
wurde, jedoch, dass diese Thematik gerne weiterbearbeitet wird und die konkreten Antworten an 
der nächsten Gemeindeversammlung gegeben werden. 

Hanni Huggel hat gesehen, dass die Firma Halter vorwärts macht und beim vanBaerle-Areal "Ta-
bula Rasa" machen will. Die Villa von Herrn vanBaerle fällt dem auch zum Opfer. H. Huggel er-
kundigt sich, ob der Gemeinderat mit diesem Vorgehen einverstanden ist und welche Perspekti-
ven in diesem Zusammenhang weiterverfolgt werden.  
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Gemeinderat D. Altermatt erläutert, dass es nicht die Firma Halter ist, die Tabula Rasa macht, 
sondern die Firma vanBaerle, die dort 120 Jahre lang Chemie betrieben hat. Sie ist dort selber 
aktiv, um den Auflagen zu folgen und den Boden zu sanieren, bevor sie wegzieht. Um diese 
Sanierung durchführen zu können, muss alles weggeräumt werden. Es ist ein Teil des Kaufver-
trages mit der Firma Halter, dass sie den Boden aufgeräumt und saniert übernimmt. Insofern 
handelt es sich um eine alte Geschichte, die schon lange bekannt und vereinbart ist. Am Schluss 
wird ein Schotterplatz für die nächsten 8 bis10 Jahre übrigbleiben, da das Areal eine Quartier-
planpflicht hat. Das bedeutet, dass zuerst ein Besitzer auf die Gemeinde zukommen muss, wenn 
er dort etwas bauen möchte. Dann fängt der ganze Prozess wieder von vorne an. 

Arnold Amacher hätte gerne eine Handlungsanweisung, da er an diesem Abend bereits drei An-
läufe unternommen hat. Er bemerkt, dass er nichts gegen die Gemeindepolizei auszusetzen hat. 
Er hat mit Thomas Gerber bereits nächtelange Gespräche geführt. Auch Gemeindepräsidentin J. 
Locher-Polier hat bereits eine positive Rückmeldungen bezüglich der Gemeindepolizei von ihm 
erhalten. Trotzdem möchte A. Amacher, dass dieses Thema neutral diskutiert wird, wie eine an-
dere Sparmassnahme auch. Die Ausgaben für die Gemeindepolizei sind derart hoch zur Erfüllung 
eines klar definierten Pflichtenhefts, über das man zumindest sprechen muss. A. Amacher 
wünscht eine Handlungsanweisung, dass dies auch wirklich vor der nächsten Budget-Gemein-
deversammlung passiert. Er möchte vermeiden, dass wieder eine Diskussion entsteht, in der es 
dann heisst, man hätte viele positive Rückmeldungen, worauf eine andere Person widerspricht, 
was am Schluss als emotionales Thema in einem Streit ausartet. Das soll nicht passieren. Übri-
gens: Die Gemeindepolizei braucht ihre Ausbildung, da sie sonst z. B. den Schiessausweis ver-
lieren kann. 

Es sollte möglich sein, dies an einer Gemeindeversammlung zu diskutieren, ausserhalb des Bud-
gets. Es ist nicht klar, weshalb gerade über diesen Punkt nicht gesprochen werden kann. Es 
handelt sich um CHF 500'000 Ausgaben und CHF 400'000 Einnahmen für Bussen pro Jahr. Man 
diskutiert aber an der Gemeindeversammlung über eine Steuererhöhung von CHF 350'000. Die 
Ausgaben für die Gemeindepolizei sind auch Steuergelder. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei A. Amacher für seine Ausführungen. Sie 
informiert, dass die nächste Gemeindeversammlung am 4. April 2022 stattfinden wird. Die vorge-
sehenen Themen sind der GPK-Bericht, die Revision des Personalrechts, der Bau- und Stras-
senlinienplan 2. Etappe sowie die Passerelle Brüglingen, Mutation des Strassennetzplans. 

Weiter informiert Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier, dass anlässlich der nächsten Gemein-
deversammlung eine wesentliche Änderung stattfinden wird und bittet Thomas Zoller nach vorne 
zu kommen. Sie informiert, dass Thomas Zoller die Gemeinde verlassen wird und bittet um Ap-
plaus für die 35 Gemeindeversammlungen, die Thomas Zoller stets mit viel Engagement und 
Hilfsbereitschaft begleitet hat. Auch in der schweren Corona-Zeit war ihm nichts zu viel, um noch 
zusätzliche Infrastruktur und Vorkehrungen bereitzustellen. Wenn man ihn gebraucht hat, war er 
zu jeder Tages- und fast auch jeder Nachtzeit zur Stelle, um zu helfen und zu unterstützen. Ge-
meindepräsidentin J. Locher-Polier bedankt sich bei Thomas Zoller herzlich im Namen des Ge-
meinderates für alles, was er für die Gemeinde geleistet hat. Das Publikum applaudiert.  

Weiter bedankt sich die Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier auch herzlichst im Namen des 
Gemeinderates bei allen Anwesenden, dass sie so lange ausgeharrt haben sowie für ihr Enga-
gement. Sie wünscht ihnen, dass sie, trotz gewissen Einschränkungen, schöne Festtage mit den 
Liebsten verbringen können und gesund bleiben, damit sich alle an der nächsten Gemeindever-
sammlung wiedersehen können. 

Gemeindepräsidentin J. Locher-Polier schliesst die Versammlung um 23.30 Uhr. 

 
Für die Richtigkeit des Protokolls 

 
 
Der Gemeindepräsidentin: Die Protokollführung: 
 
 
 
 
Jeanne Locher-Polier     Eva Somalvico 
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